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2.2   Wahlrecht und  Wählbarkeit

Auch bei den  Kommunalwahlen muss zwischen aktivem und 

passivem  Wahlrecht unterschieden werden. Details regelt das 

nordrhein-westfälische  Kommunalwahlgesetz, das am 30.06. 

1998 vom  Landtag verabschiedet und zuletzt am 09.10.2007 

modifi ziert worden ist. Wahlberechtigt ist demnach, wer am 

 Wahltag die deutsche beziehungsweise die  Staatsange hörig   -

keit eines Mitgliedstaates der  Europäischen Union besitzt, 

das 16. Lebensjahr vollendet hat und mindestens seit dem 

16. Tag vor der Wahl seinen Hauptwohnsitz in der  Kommune 

gemeldet hat (§7-8 KWahlG; Andersen/Bovermann/Gehne 

1999). Er besitzt damit das aktive  Wahlrecht und ist im   Wähler-

verzeichnis seiner  Kommune eingetragen. Nur in besonderen 

Fällen wie Entmündigung oder gerichtliche Aberkennung kann 

einem Bürger das aktive  Wahlrecht entzogen werden.

Etwa 440.000  EU-Bürger und circa 325.000 16- und 17-jährige 

Jugendliche konnten im September 1999 erstmals an einer 

 Kommunalwahl in Nordrhein-Westfalen teilnehmen (Bover-

mann 1998: 162f). Dies war das Ergebnis einer langen politi-

schen Debatte über die Ausweitung des Kommunalwahlrechts, 

in der Für- und Gegenargumente gegeneinander abge wogen 

ABBILDUNG  3    BÜRGERMEISTERWAHLEN IN DEUTSCHEN LÄNDERN 

Land In Kraft seit Amtsdauer Bm Nominierung Wahlverfahren Wahlverfahren Abwahl 
   durch 1.  Wahlgang 2.  Wahlgang   
 
Baden- 1956 8 E  absolute  Mehrheitswahl  relative  Mehrheitswahl; neuer Wahlgang, Nein  
Württemberg     keine Kandidateneinschränkung  

 Bayern 1952 6 P/W  absolute  Mehrheitswahl  absolute  Mehrheitswahl; Nein  
      Stichwahl der zwei besten Bewerber 

 Brandenburg 1993/1998 8 E/P/W  absolute  Mehrheitswahl und  absolute  Mehrheitswahl und Ja  
    15%-Quorum der Wahlberechtigten 15%-Quorum der Wahlberechtigten;    
      Stichwahl der zwei besten Bewerber

 Hessen 1991/1992 6 E/P/W  absolute  Mehrheitswahl  absolute  Mehrheitswahl; Ja  
      Stichwahl der zwei besten Bewerber

Mecklenburg- 1999 7/9 E/P/W  absolute  Mehrheitswahl  absolute  Mehrheitswahl; Ja  
Vorpommern      Stichwahl der zwei besten Bewerber  

 Niedersachsen 1996 8 E/P/W  absolute  Mehrheitswahl  absolute  Mehrheitswahl; Ja  
      Stichwahl der zwei besten Bewerber

NRW 2007 6 E/P/W  relative  Mehrheitswahl kein zweiter Wahlgang Ja  
   gemeinsame Vorschläge  

Rheinland- 1993 8 E/P/W  absolute  Mehrheitswahl  absolute  Mehrheitswahl; Ja  
Pfalz      Stichwahl der zwei besten Bewerber

 Saarland 1994 8 E/P/W  absolute  Mehrheitswahl  absolute  Mehrheitswahl; Ja  
      Stichwahl der zwei besten Bewerber

 Sachsen 1994 7 E/P/W  absolute  Mehrheitswahl  relative  Mehrheitswahl; neuer Wahlgang, Ja  
     keine Kandidateneinschränkung  

 Sachsen- 1994 7 E  absolute  Mehrheitswahl  absolute  Mehrheitswahl; Ja  
Anhalt      Stichwahl der zwei besten Bewerber

Schleswig- 1996 6/8 E/PR  absolute  Mehrheitswahl  absolute  Mehrheitswahl; Ja  
Holstein      Stichwahl der zwei besten Bewerber  

 Thüringen 1994 6 E/P/W  absolute  Mehrheitswahl  absolute  Mehrheitswahl; Ja  
      Stichwahl der zwei besten Bewerber
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i Infobox [5]   Wählen ab 16

Seit 1999 ist es für 16- und 17-jährige Jugendliche in Nordrhein-Westfalen möglich, an den  Kommunalwahlen teilzunehmen. Dies ist bis 
heute keine Selbstverständlichkeit, denn nur in fünf weiteren  Bundesländern ( Hessen,  Schleswig-Holstein,  Mecklenburg-Vorpommern, 
 Sachsen-Anhalt und  Niedersachsen) ist dies ebenfalls vorgesehen. Eine Einschätzung zum  Wahlverhalten Minderjähriger fällt aufgrund 
der geringen Datenbasis schwer (Hauser 1999). In der Regel wird eine noch niedrigere  Wahlbeteiligung bei den 16- bis 17-jährigen 
Wählern als bei den „Erwachsenen“ beobachtet. Auch fällt die hohe Fluktuation in der  Wahlentscheidung auf. Jugendliche sind in ihrer 
Parteipräferenz mehrheitlich wenig festgelegt, der Anteil der  Wechselwähler ist besonders hoch.

Laut der Shell-Jugendstudie von September 2006 ist das Interesse an Politik bei Jugendlichen weiterhin nur sehr niedrig ausgeprägt (15. 
Shell-Jugendstudie 2006). Die für Jugendliche im Alter von 15 und 24 Jahren vorliegende Zeitreihe belegt, dass der Anteil der parteipoli-
tisch Interessierten von 55 Prozent im Jahre 1984 beziehungsweise 57 Prozent im Jahr 1991 auf inzwischen 39 Prozent gesunken ist. Nur 
im Jahr 2002 konnte mit 34 Prozent ein noch niedrigerer Wert festgestellt werden. Die Studie belegt außerdem, dass sich Jugendliche im 
Durchschnitt politisch leicht links von der Mitte einschätzen. Das geringste Vertrauen aller staatlichen Institutionen bringen Jugendliche 
zudem den politischen  Parteien entgegen.

46 Bundestagsabgeordnete der  SPD,  CDU und  FDP (darunter die ehemalige Bundesfamilienministerin  Renate Schmidt und Bundestags-
vizepräsident  Wolfgang Thierse) forderten mit einem fraktionsübergreifenden Antrag im Sommer 2008 die Einführung des Wahlrechts ab 
Geburt bei Bundestagswahlen. Das so genannte Familienwahlrecht soll so konzipiert werden, dass Eltern anstelle ihrer Kinder stellvertre-
tend das  Wahlrecht ausüben dürfen, bis die Kinder die nötige Reife erlangt haben und selbst zur Wahl gehen können (Erdmann 2008). 
Andere Vorschläge fordern das Absenken des Wahlrechts auf 14 Jahre, doch bislang hat sich eine erforderliche Zwei-Drittel-Mehrheit für 
die Änderung des Wahlrechts im  Deutschen  Bundestag nicht gefunden.

worden waren. Mit der Herabsenkung des  Wahlalters auf 16 Jah-

re sollen die Jugendlichen frühzeitiger an die Politik herangeführt 

und eine stärkere Berücksichtigung ihrer Interessen in der  Kom-

munalpolitik erreicht werden. Gegner dieser Maßnahme argu-

mentieren, dass die politische Urteilsfähigkeit der 16-Jährigen 

noch nicht vollständig ausgereift sei. Die Ausweitung des Wahl-

rechts auf Bürger der  Europäischen Union geht hingegen nicht 

auf eine interne politische Debatte in der Landespolitik, sondern 

vielmehr auf den  Vertrag von Maastricht aus dem Jahr 1992 

zurück. Darin verpfl ichten sich die EU-Mitgliedsländer, allen EU-

Bürgern an ihrem Wohnort auf der kommunalen Ebene politi-

sche Partizipationsmöglichkeiten im Zuge von Wahlen einzuräu-

men. Dies gilt sowohl für das aktive wie auch für das passive 

 Wahlrecht. 

Wollen sich eine Bürgerin und ein Bürger bei einer  Kommunal-

wahl für ein politisches Amt wie ein Ratsmandat zur Wahl stellen, 

benötigen sie das passive  Wahlrecht. Bei nordrhein-westfälischen 

 Kommunalwahlen besitzen dies alle Wahlberechtigten, die das 

18. Lebensjahr vollendet haben und seit mindestens drei Mona-

ten in dem  Wahlgebiet ihren Hauptwohnsitz haben. 16-jährige 

Jugendliche haben somit zwar das aktive  Wahlrecht, sind aber 

nicht wählbar. 

Das gleiche gilt für Beamte und Angestellte, die in der  Kommu-

nalverwaltung ihres Wohnortes beschäftigt sind. Für diese Perso-

nengruppe gilt die Unvereinbarkeit von Amt und  Mandat. Die 

Regelung wurde allerdings durch das neue  Kommunalwahlge-

setz, das zur kommenden  Kommunalwahl erstmals angewendet 

wird, leicht entschärft. Demnach können Beschäftigte von Auf-

sichtsbehörden im Falle ihrer Wahl einer Kommunalvertretung 

doch angehören, wenn sie nicht unmittelbar mit Aufsichtsfunkti-

onen befasst sind. Der direkt gewählte  Bürgermeister einer 

  Kommune darf formal ebenfalls nicht gleichzeitig dem Rat ange-
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hören, auch wenn er sein Vorsitzender ist. Da die ehrenamtlichen 

Kommunalpolitiker die  Kommunalverwaltung kontrollieren sol-

len, wird eine direkte Verbindung von kommunalen Bedienste-

ten und  Kommunalpolitikern somit bewusst vermieden. 

2.3 Wahl und Aufgaben der Gemeinderäte  
 bzw. Kreistage

2.3.1 Wahl zu den Gemeinderäten und Kreistagen

Die kommunalen Mandatsträger der Gemeinderäte und Kreista-

ge werden in Nordrhein-Westfalen in einem Verbindungssystem 

von  Mehrheits- und  Verhältniswahl, dem so genannten  persona-

lisierten  Verhältniswahlrecht, gewählt. Dies soll sicherstellen, 

dass die politischen Kräfteverhältnisse in der  Kommune mög-

lichst genau im Kommunalparlament widergespiegelt werden. 

Der wahlberechtigte Bürger hat demnach je eine Stimme für die 

Wahl seines Gemeinderates sowie eine Stimme für die Wahl des 

Kreistages beziehungsweise in kreisfreien Städten für die Wahl 

der  Bezirksvertretung. Im Unterschied zu den Wahlen auf den 

anderen politischen Ebenen können bei  Kommunalwahlen 

 neben  Parteien auch Gruppen von Wahlberechtigten, die so 

 genannten  Wählergruppen, antreten. Sie können sowohl  Kandi-

daten für die  Wahlbezirke als auch eine  Reserveliste aufstellen. 

Mit der abgegebenen Stimme wählt die Wählerschaft einen 

 Wahlkreiskandidaten und gleichzeitig die  Reserveliste derjenigen 

Partei oder Wählergruppe, für die der Kandidat aufgestellt ist. So 

werden jeweils die Hälfte der vergebenen Sitze der Gemeinde-

räte und Kreistage an die mit einfacher Mehrheit gewählten     

 Direktkandidaten vergeben. Die restlichen Sitze werden mit Hilfe 

i Infobox [6]    Freie Wähler

Neben den auf der Landesebene etablierten  Parteien spielen bei nordrhein-westfälischen  Kommunalwahlen auch die lokalen  Wählerge-
meinschaften (auch  Freie Wähler) eine große Rolle. Sie verstehen sich als Nicht-, Anti- oder Anstatt-Partei (Wehling 2007) und bestehen 
aus einem Zusammenschluss von engagierten Bürgerinnen und Bürgern zum Zweck von Wahlen. 

Obwohl sie organisatorisch den lokalen Parteigliederungen sehr ähneln, haben sie de facto nicht den Status einer Partei, sondern sind 
oftmals als eingetragene Vereine (e.V.) organisiert. Da sie in Nordrhein-Westfalen bislang ausschließlich auf der lokalen Ebene aktiv sind, 
werden sie auch als „ Rathausparteien“ bezeichnet. Ihre politische Ausrichtung ist von Ort zu Ort unterschiedlich, in verschiedenen Kom-
munen treten sogar mehrere  Wählergemeinschaften gegeneinander an. Sie entstanden aus lokalen  Bürgerinitiativen oder  Protestbewe-
gungen, die sich aus dem Unmut gegenüber kommunalpolitischen Großprojekten wie Straßenbau, Schwimmbadschließung, Grundschul-
schließung etc. gebildet haben. In anderen Fällen bildete der Austritt von Ratsmitgliedern aus anderen  Fraktionen den Ausgangspunkt zur 
Gründung einer Wählergemeinschaft. Die freien Wähler treten gegen die etablierten  Parteien der  Kommunalpolitik an und positionieren 
sich bei  Kommunalwahlen gerne als einzig wahrer Vertreter der Bürgerschaft. In dieser Rolle profi tieren die  Wählergemeinschaften be-
sonders stark von der  Parteienverdrossenheit, da sie eine lokale Wahlalternative gegenüber den „normalen“  Parteien darstellen. Dabei 
gilt generell folgende Regel: Je kleiner die Gemeinde ist, desto größer ist die Rolle, die die freien Wähler in der lokalen Politik spielen.

In der Geschichte Nordrhein-Westfalens taten sich  Wählergemeinschaften zunächst aber sehr schwer, an die Erfolge ihrer traditionell 
erfolgreichen Partnerorganisationen in  Baden-Württemberg und  Bayern anzuknüpfen (Holtkamp 2008: 173ff). Durch das  Kommunal-
wahlgesetz von 1952 waren die Freien Wähler von Wahlen in Nordrhein-Westfalen praktisch ausgeschlossen, da nur  Parteien im Sinne 
des Parteiengesetzes antreten durften. Zwar wurde dies durch ein Urteil des Bundesverfassungsgerichts 1960 wieder aufgehoben, doch 
wurden die  Wählergemeinschaften durch die kommunale  Gebietsreform 1975 ein weiteres Mal in ihrer Entfaltung gebremst. Erst der 
Wegfall der  Fünf-Prozent-Hürde 1999 leitete den langsamen Aufstieg der nordrhein-westfälischen  Wählergemeinschaften ein. Trotzdem 
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des Verhältnisausgleichs den Reservelisten der  Parteien und 

 Wählergruppen zugewiesen. Dazu wird bei der  Kommunalwahl 

2009 erstmals das  Divisorverfahren mit  Standardrundung nach 

 Sainte-Laguë (R siehe Infobox 4) angewandt. Eine  Sperrklausel 

gibt es nicht. Bis zur  Kommunalwahl 1999 lag diese noch bei    

5 Prozent der entfallenen  Stimmen. Diese  Fünf-Prozent-Hürde 

wurde jedoch am 6. Juli 1999 vom nordrhein-westfälischen  Lan-

desverfassungsgericht in  Münster als verfassungswidrig einge-

stuft, da sie die Chancengleichheit der kleineren  Parteien und 

 Wählergruppen verletze. Ihre Abschaffung führte bei den  Kom-

munalwahlen 1999 und 2004 schließlich dazu, dass sich die 

Anzahl der in den Räten und Kreistagen vertretenen  Parteien 

und  Wählergruppen erhöhte. 

Erhält eine Partei in den Wahlbezirken der  Gemeinden und   

Kreise mehr Sitze, als ihr unter Zugrundelegung einer verhältnis-

mäßigen Verteilung zustehen, so wird die Gesamtzahl der Sitze 

so weit erhöht, dass auch die übrigen  Parteien und Wähler- 

gruppen eine ihrem Stimmenanteil entsprechende Anzahl von 

Mandaten erreichen. Es wird somit ein vollständiger Verhältnis-

ausgleich herbeigeführt. Man spricht auch von  Überhang- und 

Ausgleichsmandaten (R siehe Infobox 27). Zudem erhält eine  

Partei oder Wählergruppe, die mehr als die Hälfte der gültigen 

 Stimmen erhalten hat, einen weiteren Sitz. Dies wird als  Zusatz-

mandat bezeichnet.

Für die Wahlen der  Bezirksvertretungen gilt hingegen ein reines 

 Verhältniswahlrecht mit Listenwahlvorschlägen von  Parteien und 

 Wählergruppen. Hier gibt es keine direkt über den  Wahlkreis   

gewählten  Kandidaten. Die Sitze werden nach dem  Divisorver-

fahren mit  Standardrundung zugeteilt. Die Regelungen zum    

 Zusatzmandat und zur  Sperrklausel gelten bei den  Bezirksvertre-

tungen ebenfalls nicht.

Ein landesweites Kommunalwahlergebnis kann jeweils nur ein 

landesweites Stimmungsbild der politischen Situation in einem 

Bundesland darstellen. Im Falle von Nordrhein-Westfalen ist dies 

besonders problematisch, da im landesweiten Ergebnis einer 

 Kommunalwahl die politische Situation in den Großstädten auf-

grund der höheren Einwohnerzahl verhältnismäßig stärkere Be-

rücksichtigung fi ndet als die Situation in kleineren Städten. Es 

fällt zunächst auf, dass die  Wahlbeteiligung seit 1946 kontinuier-

lich gesunken ist. Traditionell liegt die  Wahlbeteiligung bei  Kom-

munalwahlen deutlich hinter der von Bundestags- und Landtags-

wahlen zurück. Trotz der Reformen im  Kommunalwahlrecht und 

des Absenkens des   Wahlalters hat sich daran bis heute nichts 

geändert. 2004 wurde mit 54,4 Prozent sogar die schwächste 

 Wahlbeteiligung seit Ende des Zweiten Weltkriegs erreicht. Als 

Ausnahmen müssen die  Kommunalwahlen 1975 und 1994 gel-

ten, da sie zeitgleich mit Landtags- beziehungsweise Bundes-

tagswahlen stattfanden und sich somit automatisch auf eine 

deutlich stärke Mobilisierung seitens der Wählerschaft verlassen 

konnten. 

Betrachtet man die konkreten  Wahlergebnisse, kann man gene-

rell eine ähnliche Entwicklung wie bei den Landtagswahlen 

ist der Einfl uss der Freien Wähler im bevölkerungsstärksten Bundesland im Vergleich zu  Baden-Württemberg und  Bayern noch sehr 
gering: So konnten die  Wählergemeinschaften bei den nordrhein-westfälischen  Kommunalwahlen 2004 landesweit nur 9 Prozent der 
Mandate in den Gemeinderäten erreichen – in  Baden-Württemberg lag der Wert bei ca. 40 Prozent.

Ein großer Teil der über 300 in Nordrhein-Westfalen bestehenden  Wählergemeinschaften ist im gemeinsamen Landesverband (Landes-
verband der Freien und Unabhängigen Bürger- und  Wählergemeinschaften im Lande Nordrhein-Westfalen e.V., LWG) organisiert. Der 
LWG wurde am 08.11.1980 mit Sitz in  Hemer gegründet und vertritt die Interessen der freien Wähler in der Landespolitik. So setzt er sich 
für mehr Demokratie und wahlrechtliche Chancengleichheit ein. Zudem bietet er Hilfestellung bei Neugründung von  Wählergemein-
schaften vor Ort. Ein Anliegen der LWG ist die Einführung von Kumulieren und Panaschieren in Nordrhein-Westfalen, da davon auch die 
 Wählergemeinschaften profi tieren würden.
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Wahljahr

  Stimmen in Prozent

Wahl-
beteiligung

 SPD  CDU GRÜNE  FDP Sonstige

1946 74,4 33,4 46,0 4,3 16,3

1948 69,0 35,9 37,6 6,9 19,6

1952 76,0 36,1 35,6 12,6 15,7

1956 76,9 44,2 38,2 9,6 8,0

1961 78,2 40,7 45,0 10,2 4,1

1964 76,2 46,6 43,1 8,0 2,3

1969 68,6 45,6 45,7 6,3 2,4

1975 86,4 45,5 46,1 7,1 1,3

1979 69,9 44,9 46,3 6,5 2,2

1984 65,8 42,5 42,2 8,2 4,8 2,3

1989 65,6 43,0 37,5 8,3 6,5 4,6

1994 81,7 42,3 40,3 10,2 3,8 3,5

1999 55,0 33,9 50,3 7,3 4,3 4,2

2004 54,4 31,7 43,4 10,3 6,8 7,8

© Wochenschau Verlag. Quelle: Landeswahlleiterin NRW 2008.

ABBILDUNG 4     RATSWAHLEN IN DEN KREISFREIEN STÄDTEN UND  
  KREISEN IN NORDRHEIN-WESTFALEN

( siehe Kapitel 3.3.10) erkennen. So deuteten sich manche 

Trends auf kommunaler Ebene zunächst an, ehe sie die Landes-

politik erreichten oder umgekehrt. Bis in die 1950er Jahre lag 

eine Zersplitterung des  Parteiensystems mit einer Vielzahl von 

 Parteien vor. Neben  CDU,  SPD und  FDP waren auch das  Zent-

rum und die  KPD, die sich im Landesergebnis in der Kategorie 

sonstige  Parteien verstecken, auf der kommunalen Ebene stark 

vertreten. Erst ab 1956 spielen diese  Parteien keine große Rolle 

mehr und das kommunale  Parteiensystem Nordrhein-West-

falens konzentrierte sich immer stärker auf die beiden  Volkspar-

teien  CDU und  SPD. Die  FDP konnte sich indes mit Wahlergeb-

nissen zwischen zehn und fünf Prozent als dritte Kraft etablieren. 

Generell lag ein klares Kräftegleichgewicht zwischen Christ- und 

Sozialdemokraten vor: Die  SPD hatte ihre Hochburgen im  Ruhr-

gebiet, in den evangelischen Städten des   Rheinlands und im 

nördlichen  Ostwestfalen, während die  CDU in der Region  Pader-

born, im  Sauerland, im  Münsterland sowie im westlichen und 

südlichen Rheinland klar die Oberhand besaß.

Ab 1984 betrat mit den  Grünen ein neuer parteipolitischer 

 Akteur die Bühne der nordrhein-westfälischen  Kommunalpolitik. 

Sie positionierten sich auf Anhieb klar vor der  FDP als dritte po-

litische Kraft. Zudem spielen seitdem die freien  Wählergruppen 

eine immer stärkere Rolle, auch wenn sich ihr Erfolg noch nicht 

im landesweiten Wahlergebnis widerspiegelte. Dennoch konn-

ten sie einige beachtenswerte lokale Erfolge verbuchen. So 

muss generell von einer stärkeren Kommunalisierung und Frag-

mentierung der  Kommunalwahlen in den letzten Jahren ausge-

gangen werden. Gründe dafür sind der Wegfall der  Fünf-Prozent-

Hürde, die Einführung der  Direktwahl des Bürgermeisters und 

die sonstigen Reformen im  Kommunalwahlrecht. Das zuvor kon-

statierte Kräftegleichgewicht zwischen  CDU und  SPD hat sich bei 

den letzten Wahlen landesweit klar zugunsten der  CDU verscho-

ben, die man daher seit Ende der 1990er Jahre als die nord-

rhein-westfälische Kommunalpartei bezeichnen kann. Allerdings 

ging 2004 die  CDU-Mehrheit im  Ruhrgebiet, die 1999 erstmals 

errungen werden konnte, wieder verloren. Die  SPD positionierte 

sich mit 39,3 Prozent wieder knapp vor den Christdemokraten 

(36,6 Prozent). Ausschlaggebend dafür waren allerdings nicht 

eigene Stimmgewinne, sondern die hohen Stimmenverluste der 

 CDU (-7,1 Prozent). Zulegen konnten ausschließlich die kleinen 

 Parteien. Auch die  SPD verlor gegenüber 1999 in ihrer einstigen 

„Stammregion“ wieder leicht an  Stimmen. Lediglich im Rat der 

Stadt   Oberhausen besitzen die Sozialdemokraten weiterhin eine 

absolute Mehrheit.

2.3.2 Aufgaben der Gemeinderäte und Kreistage

Der Stadt- oder Gemeinderat ist als direkte Vertretung der Bür-

gerschaft nach der nordrhein-westfälischen Gemeindeordnung 
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in allen Angelegenheiten das oberste Beschlussorgan der Ge-

meinde (Kost 2003: 206f). Er erteilt Aufträge an die  Gemeinde-

verwaltung, kontrolliert sie, verabschiedet Richtlinien und   

Grundsätze, wonach die Verwaltung zu arbeiten hat, wählt bezie-

hungsweise ernennt kommunales Führungspersonal und setzt 

durch die Verabschiedung von Satzungen öffentliches Recht. Zur 

besseren Organisation der Ratsarbeit kann der Rat Entschei-

dungskompetenzen an  Ausschüsse und  Bezirksvertretungen 

(soweit sie existieren) übertragen und an den  Bürgermeister 

 delegieren. Zu den wichtigsten Aufgaben des Rates zählen die 

Festsetzung der Hebesätze von  Steuern und  Gebühren sowie 

die Verabschiedung des kommunalen  Haushaltes und des 

  Stellenplans der Gemeinde. Im Rahmen des so genannten 

 Rückholrechts kann der Rat Geschäfte der laufenden Verwaltung, 

die im Normalfall dem  Bürgermeister obliegen, wieder an sich 

ziehen. Somit hat der Rat auch trotz der mehrstufi gen Reform 

der Gemeindeordnung weiterhin eine relativ starke Stellung ge-

genüber dem nun direkt gewählten  Bürgermeister.

Ähnlich wie im Bundes- und  Landtag schließen sich die gewähl-

ten  Ratsmitglieder zu  Fraktionen zusammen. Die Mitgliederzahl 

des Rates hängt dabei von der Einwohnerstärke der  Kommune 

ab. In den kleinsten  Gemeinden Nordrhein-Westfalens mit bis zu 

5.000 Einwohnern hat der Rat nur eine Stärke von 20 Mitglie-

dern. Mittlere Städte von über 400.000 und weniger als 555.000 

Einwohner wie   Duisburg haben mindestens 74  Ratsmitglieder, 

während die Bürger in Großstädten über 700.000 Einwohner 

wie  Köln mindestens 90  Kommunalvertreter wählen können. 

Die Ratsgröße kann sich durch Überhang-, Ausgleichs- und Zu-

satzmandate (siehe Kapitel 2.3.1) zusätzlich leicht erhöhen. 

Neben den Ratssitzungen existieren für die verschiedensten  Po-

litikfelder  Ausschüsse, die entsprechend der Fraktionsstärke be-

setzt werden. In der nordrhein-westfälischen Gemeindeordnung 

ist festgeschrieben, dass jede  Kommune einen  Haupt-, Finanz- 

und Rechnungsprüfungsausschuss einrichten muss. Ansonsten 

sind die Räte in der Gestaltung ihrer  Ausschüsse vollkommen 

frei. In einigen  Ausschüssen können neben Ratsmitgliedern auch 

„ sachkundige Bürger“ und „ sachkundige Einwohner“ mitarbeiten 

(Naßmacher 1998: 155f). Sachkundige Bürger sind Personen, 

die dem Rat zwar nicht angehören, aber trotzdem in den  Frakti-

onen als Ausschussmitglieder mitarbeiten. Dazu müssen sie das 

passive  Wahlrecht besitzen. Allerdings darf die Zahl der sachkun-

digen Bürger die der  Ratsmitglieder in den einzelnen  Ausschüs-

sen nicht überschreiten. Von dieser Möglichkeit, die interessierte 

Bürger an die  Kommunalpolitik heranführen soll, ohne sie mit 

allen Verpfl ichtungen der Ratsarbeit zu belasten, machen beson-

ders die kleineren  Parteien Gebrach. Als  sachkundige Einwohner 

können hingegen auch Personen in die  Ausschüsse gewählt 

werden, die nicht die deutsche  Staatsangehörigkeit besitzen. Sie 

müssen jedoch volljährig sein und ebenfalls in der Gemeinde 

wohnen. Allerdings haben sie in den Ausschusssitzungen nur 

eine beratene Stimme. Neben den direktdemokratischen 

 Elementen (R siehe Infobox 16) stellt die Einbindung von sach-

kundigen Bürgern und Einwohnern eine weitere Partizipations-

möglichkeit für den Bürger an der  Kommunalpolitik dar.

Das Ratsmitglied übt sein Ratsmandat nicht hauptberufl ich, son-

dern ehrenamtlich in seiner Freizeit aus. Trotzdem erhalten  Rats-

mitglieder eine  Aufwandsentschädigung und müssen von ihrem 

Arbeitgeber für die Arbeit im Rat freigestellt werden. Erleiden sie 

dadurch einen Verdienstausfall, werden sie auch dafür entschä-

digt. In der Praxis ist diese Regelung allerdings nicht immer um-

setzbar. Denn da auch für die  Kommunalpolitik eine Menge Zeit 

aufgewendet werden muss, ist eine   Repräsentation aller Berufe 

in den Kommunalparlamenten selten erfüllt. Es dominieren 

 Angehörige des  öffentlichen Dienstes, zudem  Rentner und 

  Studenten. Den Vorsitz im Rat hat der direkt gewählte hauptamt-

liche  Bürgermeister. Formal gehört er nicht dem Rat an, seine 

Stimme gibt allerdings bei Pattsituationen in Abstimmungen den 

Ausschlag.

Der  Kreistag organisiert sich ähnlich wie ein Gemeinderat. Er 

ist oberstes Organ und politische Vertretung des  Landkreises, 

der aus den kreisangehörigen  Gemeinden besteht. Dem  Kreis-

tag gehören die Kreistagsmitglieder an, die von den Bürgern 

ebenfalls bei den  Kommunalwahlen gewählt worden sind. Wie 

viele Mitglieder ein  Kreistag hat, richtet sich nach der Einwoh-
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Infobox [7]    Landschaftsversammlungen

Neben Bezirksversammlungen, Gemeinderäten und Kreistagen gibt es noch weitere Gremien, in denen Kommunalpolitiker parlamentari-
scher Arbeit nachgehen. So sind bei den beiden Landschaftsverbänden ( Landschaftsverband Rheinland in  Köln und  Landschaftsverband 
Westfalen-Lippe in  Münster) als parlamentarische Vertretung jeweils so genannte  Landschaftsversammlungen angesiedelt (Dahme/
Wohlfahrt 2003). Das „Westfalen-“ beziehungsweise „Rheinland-Parlament“ beschließt über Grundsatzangelegenheiten des Landschafts-
verbands, verabschiedet den Haushalt, bildet  Fachausschüsse für die einzelnen Aufgabengebiete und wählt den Direktor sowie die 
 Dezernenten. Die Mitglieder der  Landschaftsversammlungen werden von den Kreistagen und Stadträten der zugehörigen Kommunen 
entsandt. Sie sind damit nicht direkt von der Bürgerschaft gewählt, sondern von den Kommunen delegiert. Trotzdem entspricht die 
Zusammensetzung der  Landschaftsversammlungen genau dem politischen Kräfteverhältnis der letzten  Kommunalwahl im Rheinland 
beziehungsweise in Westfalen-Lippe. 

Infobox [8]    Regionalräte

Bei den fünf  Bezirksregierungen des Landes sind die so genannten  Regionalräte angesiedelt. Ähnlich wie bei den  Landschaftsversamm-
lungen werden die Mitglieder nach dem Parteienproporz der  Kommunalwahl im jeweiligen Regierungsbezirk von den Gemeinderäten 
und Kreistagen entsandt. Als beratende Mitglieder nehmen zudem die Oberbürgermeister der kreisfreien Städte, die  Landräte, Vertreter 
der Arbeitgeber und Arbeitnehmer,  Sportverbände,  Naturschutzverbände und die kommunalen Gleichstellungsstellen an den Sitzungen 
teil. Zentrale Aufgabe des Regionalrats ist die Aufstellung des  Regionalplans (oder auch „ Gebietsentwicklungsplan“), der von der Bezirks-
regierung erarbeitet wird. Weiterhin wird der Regionalrat von der Bezirksregierung über sämtliche regional bedeutsame Entwicklungen 
unterrichtet und hat eine beratende Funktion für Planungen, Maßnahmen sowie Förderprogramme in den Bereichen  Städtebau,  Woh-
nungsbau,  Schul- und Sportstättenbau,  Krankenhausbau,  Verkehr,  Freizeit- und Erholungswesen,  Landschaftspfl ege,  Wasserwirtschaft, 
 Abfallbeseitigung und  Altlasten,  Kultur sowie  Tourismus. Im Spannungsfeld von regionaler und überregionaler Gebietsplanung kommt 
dem Regionalrat demnach die schwierige Aufgabe zu, konkurrierende Interessen miteinander zu koordinieren.

nerzahl des Kreises: Bis 200.000 Einwohner sind es 48, über 

500.000 Einwohner 72 Sitze. Der  Kreistag ist für die Aufstel-

lung allgemeiner Grundsätze, nach denen die Verwaltung des 

 Landkreises geführt werden soll, zuständig und regelt alle 

grundlegenden verwaltungstechnischen Maßnahmen der Ge-

bietskörperschaft. Außerdem soll er die Arbeit des direkt ge-

wählten Landrats kontrollieren. Auch im  Kreistag bilden die 

Mitglieder  Fraktionen, auch hier wird die Arbeit über die Bil-

dung von  Ausschüssen organisiert. 

 Bezirksvertretungen sind die kleinsten politischen Einheiten der 

kommunalen Ebene. Sie gibt es nur in kreisfreien Großstädten 

über 100.000 Einwohner. In diesen Städten ist das Stadtgebiet 

in mehrere Bezirke eingeteilt. Die  Stadtteilparlamente, die im 

Unterschied zu den Gemeinderäten und zum  Kreistag in einer 

reinen  Verhältniswahl gewählt werden (siehe Kapitel 2.3.1), sind 

für den Unterhalt und die Ausstattung öffentlicher Einrichtungen 

im Stadtbezirk wie zum Beispiel Schulen und Schwimmbäder 

oder für kulturelle Angelegenheiten zuständig. Allerdings steht 

der  Stadtrat in der Hierarchie unmittelbar über den  Bezirksvertre-

tungen und kann demnach Aufgabengebiete an sich ziehen be-

ziehungsweise an die  Bezirksvertretungen zurückdelegieren. Die 

 Bezirksvertretung wird vom  Bezirksvorsteher geleitet, der nicht 

direkt von den Bürgern, sondern nach der  Kommunalwahl aus 

der Mitte der  Bezirksvertretung gewählt wird. 
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2.4 Wahl und Aufgaben des    
 Bürgermeisters bzw. Landrats

2.4.1 Wahl des Bürgermeisters bzw. Landrats

Seit 1999 werden in Nordrhein-Westfalen die  (Ober-)  Bürger-

meister und  Landräte direkt von den Bürgerinnen und Bürgern 

gewählt. Bei der kommenden  Kommunalwahl reicht erstmals 

die einfache Mehrheit zum Wahlsieg aus. Das heißt: Derjenige 

Kandidat, der die meisten  Stimmen bei der  Direktwahl auf sich 

vereinigen kann, hat die Wahl gewonnen, auch wenn er nicht 

mehr als 50 Prozent der  Stimmen erreicht hat. Durch das neue 

 Kommunalwahlgesetz von Oktober 2007 entfällt somit die  Stich-

wahl zwischen den beiden stärksten  Kandidaten, die es bei der 

letzten  Kommunalwahl 2004 immerhin in 106 Kommunen 

Nordrhein-Westfalens (27,9 Prozent) gegeben hat (Gehne 

2008: 195). Die Befürworter dieser neuen Regelung sehen      

in erster Linie den Vorteil, dass die „unbeliebte  Stichwahl“, die 

oftmals eine niedrigere  Wahlbeteiligung als der erste Wahl-

gang aufzuweisen hatte, wegfällt ( Landtag Nordrhein-Westfalen 

Drucksache 14/3977). Die Kritiker stellen hingegen die Pro-

blematik der mangelnden politischen Legitimation eines bei 

 schwacher  Wahlbeteiligung nicht mit absoluter Mehrheit gewähl-

ten Bürgermeisters heraus. Die einfache  Direktwahl im  ersten 

Wahlgang könne zudem zu undurchsichtigen Vorverhandlungen 

zwischen den großen und kleinen  Parteien führen. Da der Ver-

zicht einer Kandidatur eines  Kandidaten einer kleinen Partei 

wahlentscheidend werden könnte, würde der Einfl uss der klei-

nen  Parteien überproportional zunehmen ( Landtag Nordrhein-

Westfalen Drucksache 14/4980). 

Bei gleicher Stimmenzahl mehrerer  Kandidaten entscheidet das 

vom   Wahlleiter zu ziehende  Los. Falls nur ein Wahlvorschlag vor-

liegt, müssen mindestens 25 Prozent der Wahlberechtigen für 

diesen Bewerber stimmen. Wenn dies nicht gelingt, wird der 

 Bürgermeister durch den Rat gewählt. Das gleiche gilt für den 

Fall, dass überhaupt kein Wahlvorschlag vorliegt oder dass der 

gewählte  Bürgermeister die Wahl ablehnt. Ein Kandidat für die 

 Bürgermeister- beziehungsweise Landratswahl kann nur in einer 

 Kommune antreten, mehrere Kandidaturen in verschiedenen 

 Gemeinden beziehungsweise Kreisen sind nicht möglich. Die 

 Wählbarkeit für das Amt des Bürgermeisters und des Landrats ist 

ähnlich gefasst wie bei der Ratswahl. Allerdings muss der Kandi-

dat mindestens 23 Jahre alt sein, wobei er oder sie keinen 
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Infobox [9]    Regionalverband Ruhr

Eine spezielle Situation liegt im  Ruhrgebiet vor: Neben den Städten, Landkreisen, den  Bezirksregierungen und den Landschaftsverbänden 
gibt es als weitere kommunale Gliederung den  Regionalverband Ruhr (RVR), der 2004 aus dem  Kommunalverband  Ruhrgebiet hervor-
gegangen ist. Historisch geht der RVR auf den  Siedlungsverband Ruhrkohlebezirk aus dem Jahr 1920 zurück, der zur Verbesserung der 
gemeinsamen Lebensbedingungen nach Ende des ersten Weltkriegs von den  Kommunalpolitikern des Ruhrgebiets geschaffen wurde. 
Heute ist der RVR mit Sitz in  Essen ein gesetzlicher Zweckverband als übergreifende kommunale Organisation des Ruhrgebiets. Mitglieder 
sind die kreisfreien Städte  Bochum,  Bottrop,   Duisburg,  Dortmund,  Essen,  Gelsenkirchen,  Hagen,  Hamm,  Herne,  Mülheim und  Oberh-
ausen sowie die Kreise  Ennepe-Ruhr,  Recklinghausen,  Unna und  Wesel. Die Verbandsversammlung ist die zugehörige parlamentarische 
Vertretung. Sie beschließt über Grundsatzangelegenheiten, Satzungen, neue Tätigungsfelder und Beteiligungen des RVR und verabschie-
det den Haushalt. Zudem wählt sie die  Fachausschüsse, den Verbandsdirektor und die  Dezernenten. Das „Ruhrparlament“ besteht aus 
71 stimmberechtigten Mitgliedern (derzeit 30  SPD, 28  CDU, 7  Grüne, 4  FDP, 2  Linke), die von den Mitgliedskommunen entsandt werden. 
Zudem gehören auch die Oberbürgermeister und  Landräte der Verbandsversammlung an. Hinzu kommen noch zehn beratende Mitglie-
der als Vertreter von  Gewerkschaften, Arbeitgeberverbänden, Industrie- und Handelskammern und Naturschutzverbänden.
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i Infobox [10]   „Stolperstein auf dem Weg zur Macht“, aus NRZ vom 02.09.2008

»Es kann nur einen geben – einen  Bürgermeister. Aber: Kann es in einer Demokratie bei der Wahl fürs wichtigste kommunale Amt auch 
nur einen  Kandidaten geben? In der Gemeinde   Bedburg-Hau zeichnet sich genau das ab.

Bei der  Kommunalwahl steht wohl einzig und allein der Name des parteilosen Bürgermeisters  Peter Driessen auf dem  Stimmzettel. Alle 
derzeit bei der Wahl antretenden  Parteien – sprich  CDU,  SPD,  FDP,  Grüne und die Freie Wählergemeinschaft – sind mit Driessens Arbeit 
offenbar so zufrieden, dass sie auf eigene  Kandidaten verzichten. Offen ist noch, ob die Linkspartei einen Bewerber nominiert. 

Alles in Butter also für  Peter Driessen – kann sich der Rathauschef schon jetzt auf einen entspannten  Wahltag freuen? Nein. Denn in 
exotischen Fällen wie diesem greift eine Besonderheit des Wahlrechts. Gibt es nur einen  Bürgermeister- Kandidaten, so muss dieser 25% 
der  Stimmen aller Wahlberechtigten auf sich vereinen. Diese Hürde sei bewusst in das Gesetz eingebaut worden, um dem Bewerber für 
seine Wahl eine politische Legitimation zu verschaffen, so  Innenminister    Ingo Wolf ( FDP). Dies sei zu vergleichen mit dem Quorum für 
ein  Bürgerbegehren, das von 20 % der Wahlberechtigten unterstützt werden muss. 

Reihenweise sind an diesem Quorum schon Begehren gescheitert. Und die 25%-Vorgabe bei einer Bürgermeisterwahl könnte sich bei 
einer geringen  Wahlbeteiligung als ziemlicher Brocken erweisen. Ein Blick nach  Düsseldorf: Dort waren 461.599 Bürger zur OB-Wahl 
aufgerufen.  CDU-Kandidat  Dirk Elbers holte 105.181  Stimmen und damit 59,7%. Nicht genug – wenn Elbers allein angetreten wäre. 
115.397  Stimmen hätte der Bewerber für die „25%-Hürde” benötigt. „Die Wahl hätte in diesem Falle wiederholt werden müssen”, sagt 
 Manfred Palmen ( CDU), Parlamentarische Staatssekretär im  Innenministerum. Er geht aber davon aus, dass alleinige  Kandidaten stets 
das Quorum schaffen. 

In der Theorie des Gesetzgebers beziehen mit dünner  Wahlbeteiligung gewählte  (Ober-) Bürgermeister wie aktuell  Dirk Elbers ihre Legiti-
mation daraus, dass die Bürger unter mehreren  Kandidaten die Wahl hatten. Doch restlos überzeugt ist man auch im Innenministerium 
von der Regelung nicht. Den „Königsweg”, heißt es, habe man nicht gefunden. 

[…] „Der  Verein „Mehr Demokratie” erinnert daran, dass es einen Fall, wie er sich in   Bedburg-Hau abzeichnet, im vergangenen Januar 
bei der vorgezogenen Bürgermeisterwahl in  Niederzier (Kreis Düren) schon gab. Weitere Fälle seien bei der Wahl 2009 nicht ausgeschlos-
sen. Die 25%-Hürde müsse fallen, weil die  Wahlbeteiligung immer dann besonders niedrig ist, wenn es an politischen Konfl ikten fehlt, 
weil der einzig antretende Kandidat unumstritten ist.

In   Bedburg-Hau jedenfalls fühlt sich Kandidat Driessen ob des in ihn gesetzten Vertrauens geehrt, „aber ich fi nde es trotzdem schade, dass 
es keinen Gegenkandidaten gibt. Ganz demokratisch ist das nicht”. 3663  Stimmen erhielt er bei der vergangenen  Kommunalwahl.« 

Quelle: Boch, Gaby/Schumacher, Theo/Kreienbrink, Ingmar (2008): Stolperstein auf dem Weg zur Macht, in: www.derwesten.de,   
NRZ-Artikel vom 02.09.2008. 

Wohnsitz in der  Kommune haben muss, in der er oder sie antritt. 

Ein Hauptwohnsitz in der  Bundesrepublik Deutschland genügt. 

Dass die  Kandidaten für die freiheitlich demokratische Grund-

ordnung im Sinne des  Grundgesetzes einzutreten haben, ist 

eine Selbstverständlichkeit. Nicht wählbar ist eine Person, der 

durch einen Richterspruch die Fähigkeit zur Bekleidung öffentli-

cher Ämter aberkannt worden ist.

Die Wahl fi ndet frühestens drei Monate vor und spätestens 

sechs Monate nach Ablauf der Amtszeit des Amtsinhabers statt. 
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 Wahlbeteiligung 
( Stichwahl)

 CDU  SPD  Einzelbewerber Sonstige

1999 55,0 (46,6) 66,4 19,9 11,9 1,8

2004 54,5 (38,0) 57,1 25,0 16,9 1,0 

ABBILDUNG  5    BÜRGERMEISTERWAHLEN IN NORDRHEIN-WESTFALEN 

© Wochenschau Verlag. Quelle: Landeswahlleiterin NRW 2008.

2009 ist sie daher zum letzten Mal parallel mit den Rats- bezie-

hungsweise Kreistagswahlen angesetzt. Danach wird die  Bürger-

meister- beziehungsweise Landratswahl von den sonstigen 

 Kommunalwahlen entkoppelt, was zur Entparteiisierung und 

verstärkten  Personalisierung der Wahl führen soll. Bei erfolgrei-

cher Wahl sind die  Bürgermeister und  Landräte für sechs Jahre 

im Amt. Sie werden von einem ehrenamtlichen Stellvertreter 

oder vom ältesten Ratsmitglied, dem  Altersvorsitzenden, in einer 

Sitzung des Rates beziehungsweise des Kreistages vereidigt und 

in ihr Amt eingeführt.

Ein  Bürgermeister beziehungsweise  Landrat kann allerdings auch 

vorzeitig abgewählt werden. Dazu muss zunächst eine Zwei-

Drittel-Mehrheit des Rates beziehungsweise des Kreistags einem 

Antrag auf Abwahl zustimmen. Die Abwahl muss dann von den 

Bürgerinnen und Bürgern der  Kommune im Sinne eines   Bürger-

entscheides bestätigt werden. Die einfache Mehrheit der abge-

gebenen  Stimmen, die aber mindestens 25 Prozent der Wahlbe-

rechtigten umfassen muss, reicht zur Abwahl aus. Ist die Abwahl 

erfolgreich, erfolgt kurzfristig eine Neuwahl durch die Bürgerin-

nen und Bürger. Somit ist die Hürde einer Abwahl eines Bürger-

meisters beziehungsweise Landrats ziemlich hoch, da diese nur 

durch ein Zusammenwirken von Rat beziehungsweise  Kreistag 

und Bürgerschaft erfolgen kann. Trotzdem ist dies in Nordrhein-

Westfalen schon praktiziert worden, zuletzt im Jahre 2007 in der 

Stadt  Meckenheim bei  Bonn.

Als Stellvertreter des hauptamtlichen Bürgermeisters fungieren 

die ehrenamtlich tätigen  stellvertretenden  Bürgermeister, deren 

Zahl sich von  Kommune zu  Kommune aufgrund der unter-

schiedlichen Gemeindegröße unterscheidet. Die  stellvertreten-

den  Bürgermeister werden nicht direkt von der Bürgerschaft, 

sondern aus der Mitte des Rates gewählt. Ihre Wahl erfolgt nach 

den Grundsätzen der  Verhältniswahl in einem Wahlgang in ge-

heimer Abstimmung. Das gleiche gilt für die mindestens zwei 

Stellvertreter des Landrats. Auch bestimmen Rat und  Kreistag 

einen Stellvertreter des Bürgermeisters beziehungsweise Land-

rats aus der Verwaltung. In den meisten Fällen ist dies ein  Beige-

ordneter der  Kommune. 

Zur Analyse der  Bürgermeisterwahlen in Nordrhein-Westfalen 

können bislang nur die beiden Ergebnisse von 1999 und 2004 

herangezogen werden (Gehne 2008). Betrachtet man die bei-

den landesweiten Ergebnisse, fällt die deutliche Dominanz der 

 CDU gegenüber der  SPD ins Auge, die eine Parallele zu den 

 Ratswahlen darstellt. In den kreisfreien Städten des Landes stel-

len die Christdemokraten derzeit aber nur zehn der 23 Oberbür-

germeister. Vor allem einige traditionell von der  SPD dominierte 

Ruhrgebietsstädte, wie zum Beispiel  Gelsenkirchen, die 1999 

überraschend von einem  CDU- Kandidaten gewonnen worden 

waren, fi elen 2004 wieder zurück an die Sozialdemokraten. 

 Einzelbewerber konnten ihr Ergebnis 2004 gegenüber 1999 

landesweit um rund fünf Prozent verbessern. Sie waren aller-

dings entweder als  Einzelbewerber aus dem Amt oder fast aus-

nahmslos in den ländlichen Gebieten erfolgreich. Kaum eine 

Rolle spielten sowohl 1999 als auch 2004  Kandidaten kleiner 

 Parteien oder  Wählergruppen. 2004 wurde oftmals schon auf 

Kandidaturen verzichtet, seitdem konzentrieren sich die kleine-

ren  Parteien verstärkt auf die Ratswahl. Diese Tendenz könnte 

durch die Entkoppelung von Rats- und Bürgermeisterwahl in 

 Zukunft weiter zunehmen. 
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Stadt Oberbürgermeister Gewählt am Im Amt bis

 Aachen  Jürgen Linden ( SPD) 26.09.2004 2009

 Bielefeld  Eberhard David ( CDU) 10.10.2004 2009

 Bochum  Ottilie Scholz ( SPD) 10.10.2004 2009

 Bonn  Bärbel Dieckmann ( SPD) 26.09.2004 2009

 Bottrop  Peter Noetzel ( SPD) 10.10.2004 2009

 Dortmund  Gerhard Langemeyer ( SPD) 10.10.2004 2009

  Duisburg  Adolf  Sauerland ( CDU) 10.10.2004 2009

 Düsseldorf  Dirk Elbers ( CDU) 31.08.2008 2014

 Essen  Wolfgang Reiniger ( CDU) 10.10.2004 2009

 Gelsenkirchen  Frank Baranowski ( SPD) 10.10.2004 2009

 Hagen  Peter Demnitz ( SPD) 10.10.2004 2009

 Hamm  Thomas Hunsteger-Petermann ( CDU) 26.09.2004 2009

 Herne  Horst Schiereck ( SPD) 10.10.2004 2009

 Köln  Fritz Schramma ( CDU) 17.09.2000 2009

 Krefeld  Gregor Kathstede ( CDU) 10.10.2004 2009

 Leverkusen  Ernst Küchler ( SPD) 10.10.2004 2009

 Mönchengladbach  Norbert Bude ( SPD) 10.10.2004 2009

 Mülheim an der Ruhr  Dagmar Mühlenfeld ( SPD) 06.04.2003 2009

 Münster  Berthold Tillmann ( CDU) 10.10.2004 2009

  Oberhausen  Klaus Wehling ( SPD) 26.09.2004 2009

 Remscheid  Beate Wilding ( SPD) 10.10.2004 2009

 Solingen  Franz Haug ( CDU) 26.09.2004 2009

 Wuppertal  Peter Jung ( CDU) 10.10.2004 2009

ABBILDUNG  6    AMTIERENDE OBERBÜRGERMEISTER DER KREISFREIEN STÄDTE IN NORDRHEIN-WESTFALEN 

© Wochenschau Verlag. Quelle: Landeswahlleiterin NRW 2008.

2.4.2 Aufgaben des Bürgermeisters bzw. Landrats

Der  Bürgermeister ist ein kommunaler Wahlbeamter auf Zeit. 

Damit übt er seine Tätigkeit hauptberufl ich aus und erhält ein 

Gehalt als „hauptamtlicher kommunaler Leitungsbeamter“. Er 

fungiert als personelles Bindeglied zwischen  Kommunalpolitik 

und Verwaltung. In kreisfreien und zum Teil auch großen Kreis-

städten heißt der  Bürgermeister Oberbürgermeister. Seine Stell-

vertreter sind in diesem Fall die  Bürgermeister.
 K

O
M

M
U

N
A

LW
A

H
LE

N
 I

N
 N

O
R

D
R

H
E

IN
-W

E
ST

FA
LE

N



✗  36 

In den Kommunen Nordrhein-Westfalens lag bis 1994 der Ver-

fassungstyp der so genannten „ Norddeutschen Ratsverfas-

sung“ vor (Andersen 1998; Kost 2003). Dieser geht auf die 

kommunalpolitischen Entscheidungen der  britischen Besatzungs-

macht nach Ende des zweiten Weltkriegs zurück. Am 01.04.1946 

verabschiedeten die Briten die Verordnung Nr. 21, die in der 

gesamten  britischen Besatzungszone galt und die herausgeho-

bene Stellung des Rates betonte. Der  Bürgermeister erhielt als 

Vorsitzender des Rates bewusst keine größeren Machtbefugnis-

se als die übrigen Gemeinderäte. Ihm wurde daher auch nicht 

die Leitung der hauptamtlichen Verwaltung übertragen. Diese 

Aufgabe übernahm der  Hauptverwaltungsbeamte, der in eine 

untergeordnete, dienende Funktion gegenüber dem Rat gestellt 

wurde. Entsprechend dem britischen Modell des neutralen 

 „Mayor“ wurde die Amtszeit des Bürgermeisters auf ein Jahr be-

schränkt.

Aus diesem ersten Kommunalverfassungsmodell entwickelte 

die Landesregierung 1952 die erste  NRW-Gemeindeordnung. 

Auch hier wurde der Rat als das herausgehobene Gemeindeor-

gan defi niert. Der Rat war demnach für alle Angelegenheiten der 

 Kommunalverwaltung zuständig und war gesetzlicher Vertreter 

der Gemeinde in allen Rechts- und Verwaltungsgeschäften. Der 

ehrenamtlich tätige  Bürgermeister (in Großstädten Oberbürger-

meister) wurde als Vorsitzender aus der Mitte des Rates auf zwei 

Jahre (1964 auf fünf Jahre erweitert) gewählt. Der  Hauptverwal-

tungsbeamte (auch Gemeinde-, Stadt- beziehungsweise Ober-

stadtdirektor) wurde als einköpfi ge Spitze des hauptamtlichen 

Verwaltungsapparats defi niert. Er wurde vom Rat ohne Abwahl-

möglichkeit auf zwölf Jahre (1979 wurde die Amtsdauer auf acht 

Jahre verringert und eine Abwahlmöglichkeit durch den Rat ein-

geführt) gewählt. Er war mit der Weisungsbefugnis gegenüber 

dem gesamten hauptamtlichen Verwaltungsapparat inklusive 

der vom Rat gewählten  Beigeordneten ausgestattet. Die laufen-

den Geschäfte der Verwaltung sowie die rechtliche Vertretung 

galten auf den Hauptverwaltungsbeamten übertragen, soweit 

sie nicht vom Rat selbst an sich gezogen wurden. Trotzdem be-

saß der Rat jederzeit das „Rückholrecht“. Neben der alleinigen 

Kompetenzkonzentration beim Rat wurde das „Norddeutsche 

Ratsmodell“ durch die „ Doppelspitze“ des ehrenamtlichen Bür-

germeisters und des Hauptverwaltungsbeamten als Spitze der 

Verwaltung gekennzeichnet. Dies führte automatisch zu einem 

Spannungsverhältnis zwischen dem ehrenamtlich tätigen Rat 

und der professionell agierenden hauptamtlichen Verwaltung, 

welches sich personell in der  Doppelspitze konzentrierte. 

Obwohl verfassungsrechtlich der Rat das stärkste Verfassungs-

organ darstellen sollte, lag faktisch eine fachliche Dominanz der 

Verwaltung gegenüber dem Rat vor. Die ehrenamtlichen  Rats-

mitglieder konnten aus zeitlichen und fachlichen Gründen kaum 

ihrer Kontrollfunktion gegenüber der Verwaltung nachkommen. 

Auch der ehrenamtliche  Bürgermeister war im Gegensatz zum 

mächtigen Stadtdirektor faktisch eher eine Art „Frühstücksdirek-

tor“ (von Alemann/ Brandenburg 2000: 113). Daher war das 

Klima in den nordrhein-westfälischen Kommunen bis 1994 in 

hohem Maße vom persönlichen Verhältnis zwischen  Bürger-

meister und Stadtdirektor abhängig.

In den 1980er Jahren wurde der Unmut über die Kommunalver-

fassung in Nordrhein-Westfalen immer lauter. Unklare Machtver-

hältnisse, Kompetenzgerangel und eine verminderte Steue-

rungsfähigkeit wurden hinsichtlich der umstrittenen  Doppelspitze 

angemahnt. Da die  Gesetzgebungskompetenz jedoch beim 

Land lag, erreichte die Diskussion erst zu Beginn der 1990er 

Jahre den  Landtag. Die  Opposition aus  CDU und  FDP drohte der 

 SPD-geführten Landesregierung mit einem  Volksbegehren. 

Auch wegen dieses Drucks verabschiedete die absolute Mehr-

heit der  SPD im Düsseldorfer  Landtag am 6. Mai 1994 das Ge-

setz zur Änderung der Kommunalverfassung. So entstand prak-

tisch eine neue Kommunalverfassung für Nordrhein-Westfalen, 

die sich nun stark an dem Modell der „ Süddeutschen Ratsver-

fassung“, die in  Baden-Württemberg und  Bayern vorherrscht, 

anlehnte.

Im  Zentrum der neuen Kommunalverfassung steht der direkt 

von den Bürgern auf sechs Jahre (bis 2007 auf fünf Jahre) ge-

wählte, hauptamtlich tätige  Bürgermeister. Als Einheitsspitze ver-
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ABBILDUNG  7    ALTE UND NEUE GEMEINDEORDNUNG IM VERGLEICH 

Quelle: Andersen 1998: 62.

                    Leitungsstruktur GO NRW (alt)

 ehrenamtlich                    hauptamtlich
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eint er die Aufgaben des zuvor ehrenamtlichen Bürgermeisters 

und des Hauptverwaltungsbeamten in einer Person. Seine 

Hauptaufgabe ist die Leitung und Beaufsichtigung der laufenden 

Geschäfte der  Kommunalverwaltung. Als so genannter „Chef der 

Verwaltung“ verteilt er die Aufgaben an seine Mitarbeiter. Aller-

dings kann er auch selbst die Bearbeitung einzelner Angele-  

genheiten übernehmen. Außerdem vertritt er die Gemeinde in 

rechtlichen Dingen. Er ist ferner Vorsitzender des neu geschaffe-

nen  Verwaltungsvorstandes, zu dem auch die  Beigeordneten 

und der  Kämmerer gehören. Im Gegensatz zu seinen Amtskol-

legen in  Baden-Württemberg und  Bayern ist der nordrhein-west-

fälische  Bürgermeister aber mit schwächeren Kompetenzen  

ausgestattet. Er hat lediglich durch sein Amt den Vorsitz im 

 Hauptausschuss inne. Zudem behält der Rat sein Rückholrecht 

in Verwaltungsangelegenheiten und entscheidet über den Haus-

halt und den Stellenplan der Gemeinde allein.

Der  Bürgermeister ist zwar Vorsitzender, aber nicht Mitglied des 

Rats, der somit als Träger der  Gemeindeverwaltung weiterhin 

stärkstes Organ der kommunalen Verfassungseinheit Nordrhein-

Westfalens bleibt. Der  Bürgermeister terminiert die Sitzungen, 

leitet diese, übt das Hausrecht aus und schlägt eine Tagesord-

nung vor. Bei Abstimmungen hat er zudem Stimmrecht. So gibt 

seine Stimme bei einer Pattsituation den Ausschlag. Er ist außer-

dem gesetzlich dazu verpfl ichtet, den Rat über alle wichtigen 

Angelegenheiten der Verwaltung zu informieren. Dringliche Ent-

scheidungen kann er zwar auch ohne den Rat in Absprache mit 

nur einem Ratsmitglied selbstständig fällen, allerdings hat der 

Rat dann das Recht, in der nächsten Sitzung diese Entscheidung 

wieder aufzuheben. Überträgt der Rat oder ein Ausschuss dem 

 Bürgermeister explizit Entscheidungen, kann er diese auch voll-

ständig alleine fällen. Zudem hat er die Kompetenz, Entschei-

dungen des Rates mit aufschiebender Wirkung zu beanstanden, 
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falls er das Allgemeinwohl der Gemeinde gefährdet oder gelten-

des Recht verletzt sieht. Dann muss sich der Rat erneut mit der 

Thematik befassen. Kommt es zu keiner Einigung zwischen Rat 

und  Bürgermeister, muss die Aufsichtsbehörde entscheiden. Für 

kreisfreie Städte ist dies die Bezirksregierung und für kreisange-

hörige  Gemeinden der  Landrat.

Eine weitere Aufgabe des Bürgermeisters ist seine Repräsentati-

onsfunktion. Als oberster Repräsentant seiner  Kommune gibt er 

offi zielle Empfänge, pfl egt Städtepartnerschaften oder ehrt ver-

diente Bürgerinnen und Bürger mit Orden. In dieser Aufgabe 

wird er auch von seinen ehrenamtlichen Stellvertretern unter-

stützt.

Der  Landrat übt die gleichen Funktionen auf der Ebene des 

 Landkreises aus. Als Vorsitzender des Kreistages bereitet er die 

Sitzungen vor und leitet diese. Außerdem beaufsichtigt der  Land-

rat die  Gemeinden des  Landkreises, leitet die  Kreisverwaltung 

und führt dessen Geschäfte. Dazu gehört auch, dass er den 

Kreis in rechtlichen Fragen vertritt. Zudem muss er die Landesre-

gierung über landespolitisch Relevantes in seinem Landkreis in-

formieren.

2.5  Kandidatenaufstellung

Die  Kandidatenaufstellung für die Rats- beziehungsweise Kreis-

tagswahl läuft nach ähnlichen Prinzipien wie die Nominierung 

von  Kandidaten für die Landtags-, Bundestags- oder Europawahl 

ab. Allerdings können nicht nur  Parteien Bewerber aufstellen, 

sondern es können auch freie  Wählergemeinschaften und Ein-

zelkandidaten antreten. Einzelkandidaten können sich selbst 

allerdings nur für ein Direktmandat in einem  Wahlbezirk zur Wahl 

stellen, das Aufstellen einer  Reserveliste ist für sie nicht möglich 

(§15-16 KWahlG; Andersen/Bovermann/Gehne 1999). Da die 

Wahl zu den  Bezirksvertretungen eine reine  Verhältniswahl ist, 

können  Einzelbewerber für die  Stadtteilparlamente nicht kandi-

dieren. Wollen sie in den Rat beziehungsweise  Kreistag ein-

ziehen, müssen sie das Direktmandat in ihrem  Wahlbezirk ge-

winnen. Daher ist die Wahrscheinlichkeit der Wahl nur sehr 

gering, weswegen  Einzelbewerber zu einer Rats- beziehungs-

weise Kreistagswahl nur äußerst selten antreten.

Die Wahlvorschläge müssen spätestens 48 Tage vor der Wahl 

beim   Wahlleiter eingerecht werden. Falls eine Partei oder Wäh-

lergruppe nicht ununterbrochen in dem zu wählenden Kommu-

nalparlament vertreten war, muss sie ihre politische Relevanz 

durch eine Unterschriftenliste von Wahlberechtigten nachwei-

sen. Dies gilt auch für  Einzelbewerber, falls sie noch nicht dem 

Rat oder  Kreistag angehören. Jeder Kandidat, der nominiert ist, 

kann nur für einen  Wahlbezirk antreten. Zusätzlich darf er aber 

auch auf der  Reserveliste seiner Partei beziehungsweise Wähler-

gemeinschaft kandidieren. Diese muss zudem nachweisen, dass 

alle  Kandidaten, die sie zur Wahl nominiert hat, zuvor von einer 

 Mitglieder- oder Vertreterversammlung im  Wahlgebiet in gehei-

mer Wahl gewählt worden sind. So müssen sich die  Kandidaten 

erst innerparteilich bewiesen haben, ehe sie um ein kommunal-

politisches Amt kandidieren können. Den Mitglieder- oder Ver-

treterversammlungen der  Parteien beziehungsweise  Wähler-

gruppen kommt daher eine besondere Rolle in der Rekrutierung 

der Kommunalwahlkandidaten zu. Mitunter sind sie der Höhe-

punkt des politischen Alltags an der Parteibasis. Über die Zulas-

sung der Wahlvorschläge entscheiden schließlich die Wahlaus-

schüsse der  Gemeinden und Kreise spätestens 39 Tage vor dem 

 Wahltermin.

In der Politikwissenschaft liegen einige Studien zu parteiinternen 

Nominierungsprozessen von Ratskandidaten vor (Holtkamp 

2008: 130ff; Scheuch/Scheuch 1994; Gau 1983). Demnach 

besteht ein großer Unterschied zwischen der Kandidatenrekru-

tierung in großen und in kleinen Städten. In ländlichen, einwoh-

nerschwachen Gebieten ist die lokale Bekanntheit des  Kandida-

ten der entscheidende Faktor für die Nominierung. Vorstands ämter 

in einfl ussreichen  Vereinen sind wichtiger als eine langjährige 

 Parteimitgliedschaft. Aufgrund des dürftigen personellen Ange-

bots tun sich die  Parteien mitunter sogar sehr schwer, alle  Wahl-

bezirke mit  Kandidaten zu besetzen. Daher wird fast jeder, der 

sich zur Kandidatur bereit erklärt, nominiert. Im besten Fall er-
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Zeitpunkt Thema Rechtsnorm

20. Juli 2008 (15 Monate vor Ablauf der  Wahlperiode)
Spätester Zeitpunkt zur Reduzierung der Vertreter in den Räten und 
Kreistagen durch  Ratsbeschluss

§3 Abs. 2 KWahlZG

30. September 2008
Spätester Zeitpunkt der Einteilung der  Wahlbezirke durch die 
Wahlausschüsse für die Gemeindewahlen

Art. 11 §4 KWahlZG

31. Oktober 2008
Spätester Zeitpunkt der Einteilung der  Wahlbezirke durch die 
Wahlausschüsse für die Kreistagswahlen

Art. 11 §4 KWahlZG

14. Juli 2009, 18 Uhr (48. Tag vor der Wahl)
Spätester Zeitpunkt zur Einreichung von Wahlvorschlägen durch die  Parteien, 
 Wählergruppen und  Einzelbewerber

§15 Abs. 1 KWahlG

23. Juli 2009 (39. Tag vor der Wahl)
Spätester Zeitpunkt für die Entscheidung der Wahlausschusse über die 
Zulassung der Wahlvorschläge

§18 Abs. 3 KWahlG

27. Juli 2009 (35. Tag vor der Wahl)
Stichtag für die Eintragung aller wahlberechtigten Personen im 
  Wählerverzeichnis

§10 Abs. 1 KWahlG

10. August 2009 (20. Tag vor der Wahl)
Spätester Zeitpunkt zur Bekanntgabe der zugelassenen Wahlvorschläge 
durch den   Wahlleiter

§19 Abs. 1 KWahlG

10. bis 14. August 2009 (20. bis 16. Tag vor der Wahl) Möglichkeit zur Einsichtnahme in die Wählerverzeichnisse §10 Abs. 4 KWahlG

28. August 2009 (zwei Tage vor der Wahl) Letzter Tag für die schriftliche Beantragung der  Briefwahl §19 Abs. 3 KWahlO

30. August 2009, 8 bis 18 Uhr  Kommunalwahl 2009

Ab 30. August 2009
Feststellung der Ergebnisse durch den  Wahlausschuss und öffentliche 
Bekanntgabe der gewählten Bewerber 

§34 KWahlG

21. Oktober 2009 Beginn der neuen  Wahlperiode Art. 11 §1 Abs. 2 KWahlZG

Spätestens drei Wochen nach dem 21. Oktober 2009 Konstituierende Sitzung der Gemeinderäte und Kreistage

ABBILDUNG  8    ÜBERSICHT ZEITPLAN  KOMMUNALWAHL 2009 

© Wochenschau Verlag. Quelle:  Kommunalwahlgesetz (KWahlG) u.a.

folgt dann nach erfolgreicher Kandidatur der Parteieintritt. In 

Großstädten, in denen in Nordrhein-Westfalen die meisten 

Wahlberechtigen leben, liegen aber komplett gegensätzliche Be-

dingungen vor: Hier ist eine langjährige, aktive  Parteimitglied-

schaft und bedingungslose Loyalität gegenüber der lokalen Par-

teiführung erste Bedingung für eine Kandidatur zur Ratswahl. 

Beste Voraussetzungen dazu haben die  Ortsvorsitzenden. Denn 

die Entscheidung über die Besetzung der  Wahlbezirke und die 

Reihenfolge der  Reserveliste fällt oftmals schon im Vorhinein in 

informellen Runden zwischen den  Ortsvorsitzenden, dem  Kreis-

vorstand, dem  Fraktionsvorsitzenden und dem  Parteigeschäfts-

führer. Den Mitgliedern wird dann auf den Wahlversammlungen 

ein ausgearbeiteter Wahlvorschlag unterbreitet, der nur in den 

seltensten Fällen noch komplett umgeworfen wird. 

Die  Kandidaten zur  Bürgermeister- beziehungsweise Landrats-

wahl werden auf ähnliche Weise aufgestellt. Die Wahlvorschläge 

können ebenfalls bis zum 48. Tag vor der Wahl beim   Wahlleiter 

eingereicht werden. Zum ersten Mal sind bei der  Kommunal-

wahl 2009 durch die Änderung des Kommunalwahlgesetzes 

auch gemeinsame Wahlvorschläge von mehreren  Parteien oder 

 Wählergruppen zulässig. In  Düsseldorf wurde dies bei der vorge-

zogenen Bürgermeisterwahl 2008 von  SPD und  Grünen bereits 

praktiziert (R siehe Infobox 11), für  Köln und  Münster ist 2009 
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Ähnliches verabredet. Dagegen treten  CDU und  FDP noch eher 

öfters getrennt zur Wahl an (Joeres 2009). Bei den  Kommunal-

wahlen 1999 und 2004, als diese Änderung des Wahlgesetzes 

noch nicht in Kraft war, umgingen die  Parteien diese Regelung 

teilweise dadurch, indem sie indirekt gemeinsam einen  Einzel-

bewerber unterstützten, ohne ihn jedoch formell vorgeschlagen 

zu haben. So sprach man auch von einem unechten Einzel-

bewerber. Die neue Regelung könnte vor allem die strategischen 

Optionen der kleineren  Parteien vergrößern, die nun Koppe-

lungsgeschäfte abschließen können, falls sie  Kandidaten der 

großen  Parteien unterstützen. Schon 2004 verzichteten sie aus 

Mangel an fähigem Personal und wegen scheinbar aussichts-

loser Chancen vielfach auf einen eigenen  Kandidaten. 1999, bei 

der ersten direkten Bürgermeisterwahl in Nordrhein-Westfalen, 

war dies hingegen noch anders: Damals nutzten die kleineren 

 Parteien und  Wählergemeinschaften ihren eigenen Bürgermeis-

terkandidaten als „Werbetafel“ für den  Ratswahlkampf aus.

Auch die  Bürgermeister- beziehungsweise Landratskandidaten 

müssen zuvor von einer Mitglieder- oder  Delegiertenversamm-

lung ihrer Partei beziehungsweise Wählergemeinschaft gewählt 

worden sein. Auch  Einzelbewerber können antreten. Ihre Kandi-

datur muss grundsätzlich von einem Wahlberechtigten aus der 

Gemeinde unterzeichnet worden sein. Ein Bewerber kann sich 

aber auch selbst vorschlagen und den Wahlvorschlag selbst un-

terzeichnen, wenn er nicht in der Gemeinde wohnt. Analog zur 

Ratswahl müssen  Parteien oder  Wählergruppen, die nicht im 

Gemeinderat, im Kreis-, Land- oder  Bundestag vertreten sind, 

zur  Kandidatennominierung „Unterstützungsunterschriften“ bei-

bringen. Dasselbe gilt für  Einzelbewerber. Wird dagegen der am-

tierende  Bürgermeister vorgeschlagen, sind Unterstützungsun-

terschriften nicht mehr erforderlich. Der Amtsinhaber kann 

zudem auch ohne die Unterstützung einer Partei oder Wähler-

gruppe als „ Einzelbewerber aus dem Amt“ antreten. Auch in die-

sem Fall müssen keine Unterschriften beim   Wahlleiter vorgelegt 

werden.

Die parteiinternen Nominierungsprozesse der Bürgermeister-

kandidaten konnten für Nordrhein-Westfalen bislang nur anhand 

der beiden Wahlen 1999 und 2004 analysiert werden (Gehne/

Holtkamp 2002; Gehne 2008). Dabei fällt vor allem die starke 

 Parteibindung und langjährige lokale Präsenz der  Kandidaten 

auf. So wurden in allen  Parteien in erster Linie  Kandidaten nomi-

niert, die auf eine langjährige  Parteimitgliedschaft zurückblicken 

konnten. Auch wurden eher Personen mit kommunalpolitischer 

Erfahrung nominiert als Angehörige der  Kommunalverwaltung. 

Ähnlich wie bei der Ratskandidatennominierung fand bereits 

eine Vorauswahl in informellen Netzwerken statt, die führende 

Vertreter der lokalen Partei und Fraktion miteinander verband. 

Nicht selten nutzten auch Angehörige dieser Netzwerke die Ge-

legenheit, sich selbst für eine eigene Kandidatur in Position zu 

bringen. Den Parteimitgliedern wurde dann in der Regel nur ein 

einziger Kandidat präsentiert. 1999 mussten sich daher nur 19,6 

Prozent der Bürgermeisterkandidaten einer  Kampfkandidatur auf 

einer Mitgliederversammlung ihrer Partei stellen. 

Das Bürgermeisteramt ist weithin ein stark männlich dominierter 

Beruf. Eine bundesweite Umfrage unter Bürgermeistern in 

Deutschland kam zu dem Ergebnis, dass Frauen und  Bürger-

meister mit  Migrationshintergrund stark unterrepräsentiert sind. 

Nur fünf Prozent sind weiblich, nur zwei Prozent haben einen 

 Migrationshintergrund (Bertelsmann Stiftung u.a. 2008). Gene-

rell kann man davon ausgehen, dass die Kandidatur zum Bür-

germeisteramt den Höhepunkt der typisch kommunalpoli -

tischen Karriere darstellt. Inwieweit sich durch die Tatsache, dass 

sich nun mehrere  Parteien zur Unterstützung einer Kandidatur 

zusammenschließen können, an den Nominierungsprozessen 

etwas ändert, bleibt abzuwarten.

2.6  Wahlkreiseinteilung

Das nordrhein-westfälische  Kommunalwahlrecht differenziert 

zwischen  Wahlgebiet,  Wahlbezirk und  Stimmbezirk (§3-6 

KWahlG; Andersen/Bovermann/Gehne 1999). Das  Wahlgebiet 

ist das Stadt- oder Gemeindegebiet, in dem die  Kommunalwahl 

stattfi ndet. Bei der Kreistagswahl ist der gesamte Landkreis das 
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 Wahlgebiet. Generell gibt es bei den  Kommunalwahlen im ge-

samten Land so viele Wahlgebiete, wie kommunale Vertretun-

gen zu wählen sind. Das  Wahlgebiet wird, je nach Größe und 

Einwohnerzahl, in mehrere  Wahlbezirke aufgeteilt, in denen je-

weils der siegreiche Direktkandidat in den Rat beziehungsweise 

 Kreistag einzieht. Die Anzahl der  Wahlbezirke hängt somit unmit-

telbar von der Größe des Rates beziehungsweise Kreistages ab. 

Wie bereits in Kapitel 2.3.2 gezeigt, ist die Ratsgröße von der 

Einwohnerzahl der  Kommune abhängig. In Nordrhein-Westfalen 

divergiert sie zwischen 20 und 90 Ratsmitgliedern. Die  Wahlbe-

zirke werden schließlich in Stimmbezirke eingeteilt, die nach 

den örtlichen Verhältnissen so abgegrenzt werden, dass allen 

Wahlberechtigten die Teilnahme an der Wahl möglichst erleich-

tert wird. Kein  Stimmbezirk sollte mehr als 2.500 Einwohner 

umfassen. Die Zahl der Wahlberechtigten eines Stimmbezirks 

darf aber nicht so gering sein, dass erkennbar wird, wie einzelne 

Wahlberechtigte gewählt haben. Alle Wahlberechtigte eines 

Stimmbezirks wählen demnach im selben  Wahllokal.

Die Bildung der  Wahlbezirke muss in den Städten und  Gemein-

den bis spätestens acht Monate vor Ablauf der  Wahlperiode 

durch Beschluss des  Wahlausschusses vorgenommen worden 

sein. Für die Wahlen zum  Kreistag gilt eine Frist bis spätestens 

sieben Monate vor Ablauf der  Wahlperiode. Auch wenn keine 

Veränderungen gegenüber der alten Einteilung der letzten  Kom-

munalwahl erforderlich oder beabsichtigt sind, muss die Wahl-

bezirkseinteilung vom  Wahlausschuss vor jeder Wahl neu festge-

stellt werden. Die Einteilung gibt der   Wahlleiter spätestens vier 

Wochen nach Beschluss des  Wahlausschusses öffentlich be-

kannt.

Folgende Grundsätze müssen bei der Wahlbezirkseinteilung ein-

gehalten werden:

R Bei der Abgrenzung der  Wahlbezirke ist darauf Rücksicht zu 

nehmen, dass räumliche Zusammenhänge möglichst gewahrt 

werden. Sind Bezirke nach der Gemeindeordnung vorhanden, 

so soll die Bezirkseinteilung nach Möglichkeit eingehalten  

werden. 

R Alle  Wahlbezirke sollten ungefähr die gleiche Einwohnerstärke 

aufweisen. Dies ist allerdings nicht immer vollständig umsetz-

bar. Daher darf die Abweichung von der durchschnittlichen 

Einwohnerzahl pro  Wahlbezirk nicht mehr als 25 Prozent nach 

oben oder unten betragen.

R Da Rats- und Kreistagswahlen in der Regel zeitgleich stattfi n-

den, müssen die  Wahlbezirke aufeinander abgestimmt wer-

den. Zur besseren organisatorischen Umsetzung der Wahlen 

dürfen deshalb die Grenzen der  Wahlbezirke der Gemeinde 

durch die Grenzen der  Wahlbezirke des Kreises nicht durch-

schnitten werden.

2.7  Wahlkampf

Der  Kommunalwahlkampf in Nordrhein-Westfalen hat sich durch 

die Einführung der zeitgleichen  Direktwahl des Bürgermeisters 

mit der Ratswahl 1999 entscheidend verändert. Ähnlich wie auf 

der Landes- und Bundesebene kann man seitdem von einer 

verstärken  Personalisierung und  Professionalisierung des Wahl-

kampfes sprechen (Holtkamp 2008: 159ff; Gehne/Holtkamp 

2002). Lediglich die starke Fokussierung auf die  Massenmedien, 

die bei den anderen Wahlen unter dem Stichwort  Mediatisie-

rung subsumiert wird, ist auf der kommunalen Ebene noch nicht 

ganz so stark zu erkennen. So spielt in den seltensten Fällen das 

Leitmedium  Fernsehen eine entscheidende Rolle, da nur an 

 einigen Standorten private Lokalfernsehsender existieren. Zwar 

berichtet auch der  WDR in seinen lokalen Programmfenstern 

über die  Kommunalwahl, aber trotzdem ist eine umfassend 

 lokale Berichterstattung über den  Wahlkampf jeder Stadt kaum 

möglich. In den meisten Kommunen wird der  Kommunalwahl-

kampf vor allem über die Lokalpresse und die Lokalradios aus-

getragen.

Der  Kommunalwahlkampf ist hauptsächlich vom  Straßenwahl-

kampf geprägt. In der „heißen Wahlkampfphase“ wenige  Wochen 

vor den  Wahltermin buhlen die  Parteien an Info-Ständen in den 

Fußgängerzonen der Städte um die Aufmerksamkeit der Bürge-
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rinnen und Bürger. Es werden bunte Broschüren, Flyer und 

 kleine Geschenke (zum Beispiel Kugelschreiber, Luftballons, 

 Blumen etc.) verteilt. Besonders wichtig ist in diesem Zusam-

menhang das direkte Gespräch der  Spitzenkandidaten bezie-

hungsweise der Bürgermeisterkandidaten mit den Bürgern – ein 

 Wahlkampfmittel, das die  Spitzenkandidaten zur Landtags- und 

Bundestagswahl in den seltensten Fällen fl ächendeckend an-

wenden können. Es kann sogar so weit gehen, dass ein Direkt-

kandidat in einem  Wahlbezirk alle Wahlberechtigen zu Hause 

besucht und sich persönlich vorstellt. Als Reaktion auf die Herab-

senkung des  Wahlalters auf 16 Jahre (siehe Kapitel 2.2) ver-

schickten 1999 auch einige  Parteien  Erstwählerbriefe, um die 

Jugendlichen gesondert in jugendgerechter Sprache mittels spe-

zieller  Themen anzusprechen.

Als weitere lokale  Wahlkampfmittel sind  Podiumsdiskussionen, 

auf denen sich alle  Direktkandidaten eines Wahlkreises oder alle 

 Kandidaten der Bürgermeisterwahl präsentieren können, und 

der Einsatz von   Wahlplakaten zu nennen. Generell muss im 

 Kommunalwahlkampf aber oftmals improvisiert werden, da nur 

 wenig fi nanzielle und personelle Mittel zur Verfügung stehen. So 

können kaum hauptamtliche Helfer zur Organisation des Wahl-

kampfes eingesetzt werden. Die  Kandidaten beziehungsweise 

 Parteien sind in erster Linie auf ehrenamtliche Hilfe von Partei-

mitgliedern, Sympathisanten, Freunden und Familienangehöri-

gen angewiesen. Trotzdem wird mit steigender Gemeindegröße 

immer stärker auch auf professionelle Hilfe zurückgegriffen: Es 

werden jedoch eher  Werbeagenturen mit der Erstellung von 

Werbemitteln beauftragt als  Meinungsforschungsinstitute zur 

 Erstellung von  Umfragen engagiert. Dafür nimmt die profes-

sionelle Schulung von  Kandidaten durch überregionale Partei-

gremien beziehungsweise -stiftungen auch auf kommunaler 

Ebene immer stärker zu. 

Die Finanzierung des Wahlkampfes erfolgt durch   Spenden von 

Sponsoren, das lokale Parteivermögen oder bei der Bürgermeis-

terwahl sogar durch Eigenmittel des  Kandidaten. Da die   Spen-

den oftmals einen großen Anteil am gesamten Wahlkampfbud-

get ausmachen, wird vielfach kritisiert, dass sich die  Kandidaten 

so in direkte Abhängigkeit zum Spender begeben und daher der 

Anreiz zur  Korruption besonders hoch ist (Holtkamp 2008: 170). 

Amtierende  Bürgermeister oder Angehörige des  öffentlichen 

Dienstes müssen zudem im  Wahlkampf auf ihre dienstliche 

Funktion Rücksicht nehmen. Sie unterliegen der Neutralitäts- 

Infobox [11]    Bürgermeister-Wahlkämpfe (exemplarische Beispiele)

 Düsseldorf (August 2008):

Durch den Tod des Oberbürgermeisters  Joachim Erwin ( CDU) am 20. Mai 2008 musste in  Düsseldorf bereits am 31. August 2008, also 
rund zwölf Monate vor dem eigentlich geplanten Kommunalwahltermin, ein neues Stadtoberhaupt gewählt werden.  Düsseldorf war 
damit die erste Großstadt Nordrhein-Westfalens, in der das neue  Kommunalwahlgesetz bereits vor 2009 Anwendung fand. Auch wurde 
durch die vorgezogene Bürgermeisterwahl bereits eine Entkoppelung von den  Ratswahlen erreicht, was in den meisten anderen Kom-
munen erst 2014/2015 passieren wird.

Die im Düsseldorfer Rat vertretenen  Parteien waren nicht auf die vorgezogene Bürgermeisterwahl vorbereitet, doch die Vorbereitungen 
auf die  Kommunalwahl 2009 waren bereits im vollen Gange. Trotzdem kürte die  CDU relativ schnell ihren  Fraktionsvorsitzenden im Rat 
und Ersten  Bürgermeister,  Dirk Elbers, zu ihrem  Kandidaten. Elbers sollte als langjähriger Erwin-Vertrauter die aus christdemokratischer 
Sicht erfolgreiche Politik des OBs weiterführen.
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Die  SPD tat sich hingegen zunächst schwer, einen geeigneten  Kandidaten zu fi nden. Schließlich nominierten die Sozialdemokraten ihre 
Düsseldorfer Parteivorsitzende  Karin Kortmann. Im Gegensatz zu Elbers konnte die Bundestagsabgeordnete und  Parlamentarische 
Staatssekretärin im  Bundesentwicklungsministerium keine Erfahrungen in der Düsseldorfer  Kommunalpolitik vorweisen.

Die Auswirkungen des neuen Kommunalwahlrechts lassen sich besonders gut am Verhalten der kleinen  Parteien ablesen: So verzichteten 
 FDP und  Grüne auf eigene Kandidaturen, um den Sieg des  CDU- beziehungsweise  SPD-Bewerbers nicht zu gefährden – eine direkte 
Reaktion auf den Wegfall der  Stichwahl. Sie verhandelten stattdessen bereits im Vorfeld des Wahlkampfes mit den großen  Parteien über 
eine mögliche Unterstützung von Elbers beziehungsweise Kortmann. Die Liberalen forderten von der  CDU eine klare Bündniszusage für 
die  Kommunalwahl 2009 und den Posten des Ersten Bürgermeisters, der mit der  FDP- Fraktionsvorsitzenden  Marie-Agnes Strack-Zim-
mermann besetzt werden sollte. Bei den Verhandlungen der  Grünen mit der  SPD standen hingegen programmatische Zugeständnisse 
im Vordergrund. So forderten die  Grünen von den Sozialdemokraten ein klares Nein zum Bau eines Kohlekraftwerks im Düsseldorfer 
Hafen.

Bei der konkreten Umsetzung der Unterstützung unterschied sich das Verhalten von  FDP und  Grünen aber deutlich: Die Liberalen un-
terstützten Elbers nur indirekt, indem sie ihre Wähler zwar dazu ermunterten, den  CDU- Kandidaten zu wählen, ihn aber nicht direkt mit 
einer gemeinsamen Kandidatur unterstützten. Aus dem  Wahlkampf hielt sich die  FDP daher auch weitestgehend heraus. Einen anderen 
Weg schlugen die  Grünen ein: Sie kürten  Karin Kortmann zur gemeinsamen Kandidatin von  SPD und  Grünen, was unter anderem durch 
das Anbringen beider Parteilogos auf den  Wahlplakaten der Öffentlichkeit vermittelt wurde. Auch auf dem Wahlzettel war Kortmann 
explizit als gemeinsame Kandidatin von  SPD und  Grünen gekennzeichnet.

Die restlichen  Parteien schickten hingegen eigene  Kandidaten ins Rennen, die aber sowohl im  Wahlkampf, als auch im Endergebnis keine 
Rolle spielen konnten: Einzig der Kandidat der Linken, der Kaufhof-Betriebsrat  Helmut Born, konnte eine gewisse mediale Aufmerksam-
keit erreichen, schnitt aber mit letztlich 2,9 Prozent überraschend schwach ab. Die anderen  Kandidaten waren  Jürgen Krüger ( Die Repu-
blikaner),  Klaus Kirchner ( Freie Wähler),  Michael Möller ( Zentrum) und  Diane Huttner (Alternative  Liste).

Elbers und Kortmann arbeiteten mit professionellen  Werbeagenturen bei der Organisation und Durchführung des Wahlkampfes zusam-
men. Die Düsseldorfer Agentur Eggert Group legte  Dirk Elbers die Worte „Mit Leidenschaft für  Düsseldorf“ und „Mit Mut und Tatkraft für 
 Düsseldorf“ in den Mund. Die Marke  Dirk Elbers sollte als „erfahren, teamorientiert, zupackend und dynamisch“ positioniert werden. 
 Karin Kortmann arbeitete hingegen mit der Bonner Agentur Kreativ-Konzept zusammen. Sie zog mit dem Slogan „ Düsseldorf, freu Dich! 
 Karin Kortmann kommt“ in den  Wahlkampf. Das Team von  Dirk Elbers versuchte zudem über die Anmietung eines Ladenlokals in der In-
nenstadt die Bevölkerung direkt vor Ort anzusprechen. Auch  Karin Kortmann verfolgte ähnliche Pläne: Sie versuchte, jeden Tag in einem 
anderen Stadtteil präsent zu sein. Dazu fuhr sie mit einem roten Feuerwehrauto durch das Stadtgebiet.

Wegen der Sommerferien begann der  Wahlkampf erst Ende Juli und verlief zunächst äußerst schleppend. Hauptthemen der Auseinander-
setzung zwischen Elbers und Kortmann waren die Parkplatznot, die Abschaffung der Kita-Beiträge, die Senkung der Gewerbesteuern und 
die Privatisierung von städtischen Beteiligungen. Beide Kontrahenten trafen in der Öffentlichkeit bis auf eine spontane Podiumsdiskussion 
bei der IHK nicht aufeinander. Stattdessen spielten zahlreiche Fragenkataloge, die von  Vereinen,  Verbänden und  Gewerkschaften an die 
beiden  Kandidaten gerichtet wurden, eine große Rolle. Die Antworten von  Karin Kortmann und  Dirk Elbers wurden schließlich von den 
 Kirchen, den  Zeitungen,  Gewerkschaften und  Verbänden veröffentlicht.

Richtig in Fahrt kam die Auseinandersetzung erst durch das TV-Duell, das zehn Tage vor dem  Wahltermin von der Rheinischen Post, 
Antenne  Düsseldorf und center.tv gemeinsam veranstaltet wurde. In einer 60-minütigen, vorher aufgezeichneten Sendung, die schließlich 
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im Düsseldorfer Lokalfernsehen ausgestrahlt wurde, lieferten sich beide  Kandidaten ein hitziges Wortgefecht. So bezeichnete Kortmann 
ihren Kontrahenten als „kleinen Provinzpolitiker“, während Elbers der  SPD-Kandidatin vorwarf, keine gebürtige Düsseldorferin zu sein. 
Die regionalen  Medien waren sich am Ende uneins darüber, wer das Duell gewonnen habe.

Im Schlussspurt erfuhren beide  Kandidaten noch prominente Unterstützung: Zur Wahl  Dirk Elbers riefen NRW-Ministerpräsident   Jürgen 
Rüttgers und  Bundeskanzlerin  Angela Merkel auf, die sich beide gemeinsam mit Elbers auf dem Düsseldorfer Marktplatz präsentierten. 
Für  Karin Kortmann warben hingegen die  SPD-Landesvorsitzende  Hannelore Kraft, die Bundespräsidentenkandidatin  Gesine Schwan 
sowie die sozialdemokratischen Bundesminister  Frank-Walter Steinmeier,  Wolfgang Tiefensee und   Peer Steinbrück. Selbst der Kan-
didat der Linken, der ansonsten nur eine Nebenrolle im  Wahlkampf spielte, wurde von Berliner Prominenz unterstützt. Der linke Partei- 
und Fraktionsvorsitzende  Oskar Lafontaine reiste eigens nach  Düsseldorf, um für Helmut Borns Wahl zu werben. 

Die Wahl am 31. August förderte schließlich ein eindeutiges Ergebnis zu Tage:  Dirk Elbers erhielt 59,7 Prozent der  Stimmen und wurde 
damit zum neuen Oberbürgermeister von  Düsseldorf gewählt.  Karin Kortmann erreichte mit nur 35,3 Prozent sogar weniger  Stimmen 
als die  SPD-Kandidatin  Gudrun Hock bei der letzten OB-Wahl 2004, obwohl Kortmann diesmal sogar gemeinsame Kandidatin von  SPD 
und  Grünen war. Sie lag lediglich in den südlichen Arbeitervierteln Flingern Süd und Hafen vorn. Dort wurde aber auch die mit Abstand 
niedrigste  Wahlbeteiligung gemessen. Elbers hingegen gewann alle restlichen 45 Stadtteile. Besonders in den ländlichen Vororten im 
Norden konnte er eine satte Mehrheit erzielen. Entsetzt waren alle  Parteien über die  Wahlbeteiligung von nur 38,5 Prozent. Es war der 
niedrigste Wert, der seit 1946 in  Düsseldorf bei sämtlichen Wahlen gemessen wurde. 

Der vorgestellte Ablauf der Düsseldorfer OB-Wahl macht deutlich, wie  Parteien und Wähler auf das neue  Kommunalwahlgesetz reagieren 
könnten. Die kleineren  Parteien könnten vermehrt auf eigene Kandidaturen verzichten und stattdessen einen Bewerber der beiden gro-
ßen  Parteien unterstützen. Dadurch würde sich der  Kommunalwahlkampf auf einen Zweikampf der beiden  Kandidaten der  Volksparteien 
fokussieren. Die erschreckend schwache  Wahlbeteiligung gibt zudem den Kritikern des neuen Wahlrechts recht, die in der Entkoppelung 
der  Bürgermeister- von der Ratswahl ein Mobilisierungsproblem für die  Parteien erkennen. Doch sollte man die Beteiligung an der Düs-
seldorfer Wahl nicht überbewerten. Ein strahlender Sommertag und ein schleppender  Wahlkampf waren die Hauptgründe, weswegen 
der historische Negativrekord aufgestellt wurde.

ABBILDUNG  9    ERGEBNISSE OB-WAHL  DÜSSELDORF 2008 
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461.599 Wahlberechtigte; 177.769 Wähler; 38,5 Prozent  Wahlbeteiligung

© Wochenschau Verlag. Quelle: Stadt  Düsseldorf 2008.
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 Wetter/Ruhr (November 2007):

Aus gesundheitlichen Gründen trat  Dieter Seitz ( SPD) am 26. April 2007 vom Amt des Bürgermeisters der Stadt  Wetter/Ruhr zurück. Die 
Neuwahl wurde vom  Landrat des  Ennepe-Ruhr-Kreises auf den 11. November terminiert. So war Wetter die erste Stadt, in der das neue 
 Kommunalwahlrecht Anwendung fand. Die  Stichwahl entfi el, der neue  Bürgermeister wurde für sechs Jahre gewählt. Da zeitgleich keine 
vorgezogene Ratswahl stattfand, lassen sich in Wetter besonders gut erste Auswirkungen des neuen Wahlrechts beobachten. Von den fünf 
Stadtratsfraktionen schickten nur drei  Kandidaten ins Rennen, hinzu kam ein parteiloser Bewerber.

Der Stadtverbandsvorstand der  SPD schlug am 16. Juni den Vorsitzenden eines der vier Ortsvereine als Bürgermeisterkandidat vor:  Frank 
Hasenberg. Dieser wurde am 12. September von einer  Delegiertenversammlung einstimmig zum  Kandidaten gewählt.

Eine Findungskommission der  CDU schlug der Partei zwei Kandidatinnen vor:  Elisabeth Gerlach, Stadtverbandsvorsitzende und Schwes-
ter der  Landtagspräsidentin  Regina van Dinther, und  Monika Stechemesser, zweite stellvertretende Bürgermeisterin. Auf einer Mitglie-
derversammlung am 9. August wurde  Elisabeth Gerlach mit nur einer Stimme Mehrheit zur Kandidatin gewählt.

Die Wahl der  Grünen erfolgte fünf Tage später. Eine Mitgliederversammlung wählte die Fraktionsvorsitzende  Karen Haltaufderheide zur 
Kandidatin. Zuvor hatte die Partei überlegt, einen der bereits nominierten  Kandidaten zu unterstützen. Es fand aber keiner die notwen-
dige Zustimmung der Mitglieder.

Am 21. August erklärte überraschend der parteilose  Dietrich Thier seine Bewerbung um das Amt des Bürgermeisters. Er leitet den Fach-
bereich Schule, Sport und  Kultur der Stadt Wetter. Die Idee der Freien Wähler, einen gemeinsamen  Kandidaten aller drei kleinen  Parteien 
zu benennen, wurde nicht in die Tat umgesetzt.

Der eigentliche  Wahlkampf begann erst im September, nachdem die favorisierte  SPD, die seit fast sechzig Jahren in Wetter den  Bürger-
meister stellt, ihren  Kandidaten endgültig bestätigt hatte. Der  SPD-Kandidat führte einen klassischen  Wahlkampf, war an vielen Tagen in 
allen Ortsteilen der Stadt mit Ständen präsent und verteilte Flyer, Briefe und sonstige Publikationen. Zudem hatte das  SPD-Wahlkampf-
team einen (kleinen) Wahlkampfbus angemietet und rückte ihren  Kandidaten in Rats- und Ausschusssitzungen ins Rampenlicht. Zahlrei-
che Plakate wurden ab Oktober aufgehängt, zudem teils großfl ächige Zeitungsanzeigen noch am Vortag der Wahl geschaltet.

Die  CDU verfuhr ähnlich, allerdings in kleinerem Maßstab angesichts ihrer geringeren Mitgliederzahl und schlechteren Finanzlage. Es 
wurden aber diverse Minister der Landesregierung zu Terminen nach Wetter eingeladen, wohl auch mit Hilfe der  Landtagspräsidentin. 
Eine Ausweitung des Wahlkampfes in die politischen Gremien der Stadt gelang nicht, da dieses durch die  SPD aufgrund ihrer dominanten 
Stellung vereitelt werden konnte.

Die Kandidatin der  Grünen verzichtete auf Plakate und Zeitungsanzeigen. Sie stellte zwei Homepages ins Netz, lud zu zwei kleineren 
Veranstaltungen ein und versuchte ebenfalls, über Stände Präsenz in der Stadt zu zeigen. Auch sie verteilte an alle Haushalte Flyer. Der 
parteillose Kandidat hängte zahlreiche Plakate auf und richtete ebenfalls eine innovative Homepage ein. Auf Veranstaltungen verzichtete 
er, ebenso auf Stände.

Die Presse begleitete den  Wahlkampf intensiv, veranstaltete eine Podiumsdiskussion und veröffentlichte über jeden  Kandidaten eine 
Homestory. Insgesamt überwog in der Berichterstattung die Darstellung des parteilosen  Kandidaten und des  SPD-Bewerbers. Über die 
 CDU wurde tendenziell eher negativ berichtet, was an teils gravierenden Wahlkampffehlern lag. Die Kandidatin der  Grünen, anfangs nicht 
als vollwertig angenommen, wurde erst im Laufe des Wahlkampfes als ernstzunehmende Gegnerin betrachtet.
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Die  Wahlbeteiligung lag am  Wahltag bei 43,8 Prozent: Von den 23.235 Wahlberechtigten beteiligten sich nur 10.178 am Urnengang. Die 
Briefwahlquote betrug knapp 17 Prozent. Erwartungsgemäß konnte der Kandidat der  SPD mit 45,9 Prozent eine deutliche Mehrheit 
erringen. An Platz zwei folgte der unabhängige Kandidat mit 24 Prozent. Die Bewerber der  CDU und der  Grünen erreichten 22,4 bezie-
hungsweise 7,8 Prozent.

Der  Wahlkampf machte deutlich, dass die Loslösung der  Bürgermeister- von der Ratswahl keine Steigerung der  Wahlbeteiligung zur Folge 
hatte. Die  Wahlbeteiligung ging weiter zurück, sie lag bei der Bürgermeisterwahl 2004 noch bei 56,2 Prozent (erster Wahlgang). Der 
unabhängige Kandidat hatte realistische Chancen, den Einzug ins  Rathaus zu schaffen. Dem stand in Wetter aber die extreme Parteipo-
litisierung des Wahlvolkes entgegen – eine Folge der mehrere Jahrzehnte andauernden  SPD-Herrschaft. So war die Parteizugehörigkeit 
für den Wahlausgang in diesem Fall offensichtlich doch noch entscheidender als die Person des  Spitzenkandidaten. Dies erklärt auch das 
vergleichsweise schlechte Ergebnis der  CDU. 

ABBILDUNG 10    ERGEBNISSE DER BÜRGERMEISTERWAHL WETTER 2007 

60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%

 Frank Hasenberg 
( SPD)
45,9%

 Dietrich Thier 
(Parteilos)
24,0%

 Elisabeth Gerlach 
( CDU)
22,4%

 Karen Haltaufderheide 
( Grüne)
7,8%

25 Stimmbezirke, 23.235 Wahlberechtigte; 43,8 Prozent  Wahlbeteiligung; 10.098 gültige  Stimmen.

© Wochenschau Verlag. Quelle: Stadt  Wetter/Ruhr 2008.

und Mäßigungspfl icht. Demnach dürfen sie sich dienstrechtlich 

nicht parteiisch verhalten. Außerdem dürfen sie durch ihr Verhal-

ten im  Wahlkampf nicht das Ansehen der  Kommunalverwaltung 

schädigen.

Die am meisten verbreiteten  Wahlkampfthemen der letzten 

 Kommunalwahlen in Nordrhein-Westfalen waren die Konsolidie-

rung der kommunalen Haushalte, die  Wirtschafts- beziehungs-

weise  Standortpolitik, die lokale  Arbeitsmarktpolitik und die 

 Stadtentwicklung. Auch Fragen der kommunalen Neugliederung, 

die durch die  Gebietsreform 1975 ausgelöst worden waren, 

 haben in den Kommunalwahlkämpfen der Vergangenheit schon 

eine entscheidende Rolle gespielt.

Bei der Untersuchung des Kommunalwahlkampfes 1999 in 

Nordrhein-Westfalen trat vor allem die starke Bedeutungsver-

schiebung zu Gunsten der Bürgermeisterwahl zu Tage (Gehne/

Holtkamp 2002). Die Wahl zu den Stadt- und Gemeinderäten 

spielte vielfach nur noch eine untergeordnete Rolle. Auch die 

Bedeutung von Sachthemen im  Wahlkampf nahm deutlich ab. 

So ist auch das Verhalten der kleineren  Parteien zu verstehen, 

die trotz aussichtsloser Chancen und mangelndem Personal 

 eigene  Kandidaten zur Bürgermeisterwahl aufstellten. 

Da diese  Kandidaten oftmals auch auf Platz eins der  Reserveliste 

ihrer Partei für die Ratswahl kandidierten, sollten sie in erster 

 Linie als „Werbetafeln“ für ihre  Parteien fungieren. Dieser Effekt 
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schwächte sich 2004 jedoch deutlich ab und sollte durch die 

Veränderung des Kommunalwahlrechts (Entkoppelung der  Bür-

germeister- von der Ratswahl und Möglichkeit der gemein -

samen  Kandidatennominierung durch mehrere  Parteien) in Zu-

kunft  keine große Rolle mehr spielen.

Generell ist bei den nordrhein-westfälischen  Kommunalwahlen 

seit 1999 eine starke Parteiunterstützung der Bürgermeisterkan-

didaten zu beobachten. Nur wenige Nominierte setzten sich im 

 Wahlkampf stark von der eigenen Partei ab. Rund 80 Prozent 

aller  Kandidaten verwendeten 1999 auf ihren  Wahlplakaten das 

Parteilogo. Allerdings konnte ebenfalls beobachtet werden, dass 

der Einfl uss der Landesparteien auf den kommunalen  Wahl-

kampf vor Ort stark abnimmt. Die Rahmenkampagnen, die in 

den Parteizentralen in  Düsseldorf beschlossen werden, dienen 

vielfach nur noch als Leitfaden für die Parteibasis vor Ort. Die 

Landesparteien treten somit weniger als aktive Wahlkämpfer, 

sondern eher als landesweite Koordinatoren im Hintergrund auf. 

Die lokalen Parteigliederungen greifen zudem immer seltener 

auf landesweite  Wahlkampfmittel zurück, um stärker mit selbst 

produzierten Publikationen auf die regionale Entwicklung des 

Kommunalwahlkampfes reagieren zu können.

2.8  Wahltermin

Der genaue Termin der  Kommunalwahl wird in Nordrhein-West-

falen vom  Innenminister unter Beachtung der fünfjährigen  Wahl-

periode in einem bestimmten Zeitfenster genau festgelegt (§14 

KWahlG). Damit möglichst viele Wahlberechtigte teilnehmen 

können, ist der  Wahltag immer ein Sonntag oder ein gesetzlicher 

Feiertag. Finden nur lokal  Neuwahlen statt (zum Beispiel Neu-

wahl des Bürgermeisters wegen Todes), terminiert die zustän-

dige Aufsichtsbehörde die Wahl. Gewählt werden kann am 

 Wahltag zwischen 8 und 18 Uhr. Allerdings kann der  Wahlaus-

schuss der Gemeinde die  Wahlzeit schon mit einem früheren 

Beginn festsetzen, falls besondere Gründe vorliegen.

Der  Landtag beschloss am 20. Juni 2008 mit den  Stimmen von 

 CDU und  FDP, den  Wahltermin der  Kommunalwahl 2009 um 

rund drei Monate auf den 7. Juni 2009 vorzuziehen und so zeit-

gleich mit der Europa- und nicht mit der im Herbst 2009 stattfi n-

denden Bundestagswahl anzusetzen. Als Begründung wurden 

eine mögliche Steigerung der  Wahlbeteiligung und sinkende 

Kosten durch eine Reduzierung der Wahltermine angeführt. 

Trotzdem führte diese Entscheidung zu einer intensiven politi-

schen Debatte in  Düsseldorf. Die  Opposition im  Landtag kriti-

sierte die Landesregierung heftig. Als Hauptkritikpunkt wurde 

angeführt, dass durch das Vorziehen der Wahl abgewählte  Bür-

germeister oder Ratsmehrheiten noch über vier Monate bis zum 

Ende der alten  Wahlperiode im Amt bleiben würden. In dieser 

Überlappungszeit bestehe die Gefahr, dass die noch amtieren-

den Mehrheiten Beschlüsse fassen könnten, die später nur 

schwer von neuen Amtsinhabern und Mehrheiten im Warte-

stand korrigierbar wären. Zudem argumentierten  SPD und 

  Grüne, dass sich  CDU und  FDP durch eine deutlich niedrigere 

 Wahlbeteiligung als bei einer zeitgleich stattfi ndenden Bundes-

tagswahl einseitige Vorteile versprechen würden. Auch der 

 Städte- und Gemeindebund, der Verein „Mehr Demokratie e.V.“, 

Juristen und einige Politikwissenschaftler übten Kritik. Die Befür-

worter begrüßten indes die Zusammenlegung, da so die Akzep-

tanz und die Beteiligung der ansonsten als von den Bürgern 

eher unwichtig eingeschätzten Europawahl steigen könnte.

Die rot-grüne  Opposition im Düsseldorfer  Landtag legte schließ-

lich eine Normenkontrollklage beim  Landesverfassungsgericht 

ein. Die  Richter gaben der Klage am 18. Februar 2009 statt. Sie 

stuften die Überlappungszeit von viereinhalb Monaten zwischen 

der eigentlichen  Kommunalwahl im Juni und der Einführung der 

neuen Räte und  Bürgermeister im Oktober zwar deutlich als zu 

lang ein, ermutigten die Landesregierung aber auch, die nun 

beginnende lokale  Wahlperiode um einige Monate zu verkürzen, 

um dann ab 2014 Kommunal- und Europawahlen endgültig zu-

sammenlegen zu können. Der Landesinnenminister   Ingo Wolf 

( FDP) setzte daraufhin den 30. August als neuen  Wahltermin für 

die  Kommunalwahl 2009 fest. Der 27. September, der bereits 
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lange feststehende Bundestagswahltermin, wurde bewusst ver-

mieden, damit der kommunale  Wahlkampf nicht ausschließlich 

von bundespolitischen  Themen überlagert würde.

2.9  Wahlhandlung

Die lokale Organisation der  Kommunalwahlen obliegt dem kom-

munalen   Wahlleiter: Bei den Wahlen der  Bürgermeister, des Ge-

meinderates und der  Bezirksvertretungen ist dies der kommuna-

le  Hauptverwaltungsbeamte, also der amtierende  Bürgermeister, 

bei den Landrats- und Kreistagswahlen der amtierende  Landrat 

(§3 KWahlG; Andersen/Bovermann/Gehne 1999). Wenn diese 

selbst kandidieren, übernimmt die Aufgabe einer der kommuna-

len  Beigeordneten. Die   Wahlleiter stehen dem  Wahlausschuss 

vor. In den Wahllokalen leitet am  Wahltag ein  Wahlvorstand von 

vier bis sieben Personen unter Leitung eines  Wahlvorstehers die 

Wahl, die der kommunale   Wahlleiter zuvor bestimmt hat – in der 

Regel, nachdem die  Parteien im Rat oder  Kreistag Personen vor-

geschlagen haben. Trotzdem ist es vor der Wahl oft mühsam, 

ausreichend Wahlvorstände und  Wahlvorsteher zu fi nden. Die 

Aufgabe ist ehrenamtlich, Freiwillige aus der Bevölkerung sind 

daher bei jedem   Wahlleiter willkommen.

Die  Wahlhandlung seitens der Wählerinnen und Wähler kann 

nun auf zwei verschiedene Arten erfolgen: Entweder direkt am 

 Wahltag durch den Gang zum  Wahllokal oder vorzeitig durch die 

Teilnahme an der  Briefwahl (§25-27 KWahlG). Generell ist die 

 Wahlhandlung öffentlich. Doch während der  Wahlzeit ist im und 

unmittelbar vor dem  Wahllokal jede Beeinfl ussung der Wähler 

durch Wort, Ton, Schrift oder Bild sowie jede Unterschriften-

sammlung verboten. Die Veröffentlichung von Ergebnissen und 

 Umfragen ist vor Ablauf der  Wahlzeit ebenfalls verboten.

Entscheiden sich die Wählerin oder der Wähler zur persönlichen 

Wahl am  Wahltag, müssen sie das  Wahllokal ihres Stimmbezirks 

aufsuchen. Zunächst weisen sie sich mit ihrem  Wahlschein oder 

dem Personalausweis aus. Sind sie tatsächlich in diesem  Wahl-

bezirk wahlberechtigt, kann ihr Name im   Wählerverzeichnis ge-

funden und markiert werden. Anschließend bekommen sie von 

den Wahlhelfern einen  Stimmzettel ausgehändigt, mit dem sie 

eine  Stimmkabine aufsuchen. Auf dem  Stimmzettel sind die für 

den  Wahlbezirk zugelassenen Wahlvorschläge und die zugelas-

senen Reservelisten der  Parteien und  Wählergruppen mit den 

Namen der ersten drei Bewerber aufgeführt. Die Reihenfolge 

auf dem  Stimmzettel richtet sich nach der Stimmenzahl, die bei 

der letzten Wahl erreicht wurde. Die Wählerin oder der Wähler 

vollziehen ihre Wahl, indem sie auf dem Wahlzettel durch ein 

gesetztes Kreuz eindeutig kenntlich machen, welchem Bewer-

ber oder welcher Bewerberin ihre Wahl gelten soll. Dann falten 

die Wählerin oder der Wähler den  Stimmzettel so, dass ihre 

 Stimmabgabe nicht erkennbar ist, und werfen ihn in die  Wahl-

urne. Die Wählerin oder der Wähler können ihre Stimme nur 

persönlich abgeben. Ein Wählerin oder ein Wähler, die des 

 Lesens unkundig oder körperlich beeinträchtig sind, können sich 

aber der Hilfe einer anderen Person (Hilfsperson) bedienen. 

Blinde oder Sehbehinderte können den Wahlakt auch mit Hilfe 

einer Stimmzettelschablone vollziehen. Der  Innenminister kann 

zudem veranlassen, dass anstelle von Stimmzetteln amtlich zu-

gelassene  elektronische Wahlgeräte verwendet werden. Diese 

 waren in eigenen Städten Nordrhein-Westfalens bei verschie-

denen Wahlen bereits im Einsatz. 

Falls ein Wähler an der  Briefwahl teilnehmen will, muss er sich 

rechtzeitig vor dem  Wahltermin im  Rathaus seiner  Kommune 

die  Briefwahlunterlagen aushändigen lassen. Die Wählerin oder 

der Wähler muss dann dem  Bürgermeister in einem verschlos-

senen Wahlbriefumschlag den  Wahlschein und in einem be-

sonderen verschlossenen Stimmzettelumschlag den  Stimmzet-

tel so rechtzeitig übersenden, dass der Wahlbrief am  Wahltag bis 

16 Uhr im  Rathaus eingeht. Auf dem  Wahlschein haben die 

Wählerin beziehungsweise der Wähler oder die Hilfsperson dem 

 Bürgermeister zudem an Eides statt zu versichern, dass der 

 Stimmzettel persönlich oder gemäß dem erklärten Willen des 

Wählers gekennzeichnet worden ist. 
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i Infobox [12]   E-Voting

Wählen im 21. Jahrhundert muss nicht mehr auf manuelle Weise erfolgen. Der Einsatz von elektronischen Hilfen wie  Wahlcomputern oder 

 Internet- beziehungsweise Onlinewahlen erfreut sich international immer größerer Beliebtheit. Auch in Nordrhein-Westfalen waren bei 

der Bundestagswahl 2005 Wahlcomputer in großem Stil im Einsatz (in  Bedburg,  Köln,  Siegburg,  Troisdorf,  Bornheim,  Königswinter,  Sankt 

Augustin,  Leverkusen,  Hilden,  Ratingen,  Düsseldorf,  Neuss,  Recklinghausen,  Datteln,  Oer-Erkenschwick,  Marl,  Ennigerloh,  Steinhagen, 

 Herford,  Dortmund,  Arnsberg und  Olpe). Die Landratswahl am 13. Mai 2007 in  Bad Oeynhausen und ein  Bürgerentscheid am gleichen 

Tag in  Neuss erfolgten ebenfalls mit Hilfe von  Wahlcomputern. Folgende Formen des E-Votings lassen sich unterscheiden:

RMechanische Wahlgeräte: Hierbei handelt es sich lediglich um automatenlesbare  Stimmzettel wie Lochkarten, Scanner oder Kugeln, 

die das Auszählen für die  Wahlhelfer beschleunigen und vereinfachen sollen. 

RWahlcomputer: Die einfachste Form elektronischen Wählens ist die mit Hilfe eines digitalen Wahlstifts. Dieser Stift erkennt über 

eine integrierte Optik Markierungen auf dem  Stimmzettel und ermöglicht dadurch eine automatische elektronische Stimmerfassung. Der 

Papierstimmzettel wird daraufhin vom Wähler in die Urne geworfen. Dies hat den Vorteil, dass das Computerergebnis im Nachhinein 

manuell nachgezählt werden kann. Eine andere Form ist die Computerwahl mit Papertrail. Die  Stimmabgabe erfolgt am Computer, 

der dann den Stimmzettelausdruck automatisch in eine  Wahlurne wirft, so dass ebenfalls nachgezählt werden kann. Die letzte Form ist 

die reine Computerwahl. Hier erfolgt  Stimmabgabe und Auszählung ausschließlich im Rechner. Eine manuelle Nachzählung ist nicht 

mehr möglich.

RWahl im  Internet: Der gesamte Wahlvorgang fi ndet online oder per SMS-Abgabe statt. Der Wähler braucht kein  Wahllokal mehr 

aufzusuchen, sondern kann bequem von zu Hause abstimmen. Die Auszählung der  Stimmen erfolgt dann an einem anderen Ort als die 

 Stimmabgabe. Diese Form des E-Votings wurde in Deutschland bislang noch nicht praktiziert. In der Schweiz und Estland war dies aber 

schon teilweise beziehungsweise sogar fl ächendeckend möglich.

Mittlerweile wird vermehrt Kritik am Einsatz von elektronischen Wahlhilfen wegen Manipulationsmöglichkeiten laut. Schon im November 

2006 wurde eine Petition gegen den Einsatz von  Wahlcomputern beim  Deutschen  Bundestag eingereicht. Der  Chaos Computer Club 

(CCC) konnte in einem umfassenden Bericht für das  Bundesverfassungsgericht zudem widerlegen, dass Wahlcomputer der Firma NEDAP 

vor Manipulation absolut sicher sind. Im Januar 2008 reichte eine hessische Wählerin mit Hilfe des CCC einen Antrag auf Erlass einer 

einstweiligen Anordnung ein, um die Verwendung von Wahlmaschinen bei der Landtagswahl in  Hessen 2008 zu untersagen. Der hessi-

sche Staatsgerichtshof lehnte diesen Antrag jedoch ab.

Das  Bundesverfassungsgericht verbot am 3. März 2009 den Einsatz von  Wahlcomputern in Deutschland vorläufi g. Wegen technischer 

Mängel der eingesetzten Geräte würde der Grundsatz der Öffentlichkeit der Wahl nicht mehr erfüllt, so die Begründung. Erst wenn diese 

Mängel behoben sind, können Wahlcomputer in Deutschland wieder eingesetzt werden.

Befürworter von E-Voting argumentieren, dass durch den Einsatz von  Wahlcomputern vor allem die Möglichkeit besteht, auf das immer 

komplizierter werdende  Wahlrecht besser reagieren zu können. Denn besonders durch Panaschieren und Kumulieren bei  Kommunal-

wahlen wird das Abstimmen schwieriger und das Auszählen langwieriger. Auch haben die Kommunen immer größere Probleme, ausrei-

chend  Wahlhelfer zu rekrutieren. Auf diese Probleme könnte der Einsatz von elektronischen Wahlhilfen langfristig eine Antwort sein. 
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2.10 Feststellung des  Wahlergebnisses

Wenn am  Wahltag um 18 Uhr die  Wahlzeit offi ziell beendet ist, 

öffnet der  Wahlvorstand des Stimmbezirks im  Wahllokal die 

 Wahlurne und beginnt mit der  Stimmenauszählung (§34-35 

KWahlG; Andersen/Bovermann/Gehne 1999). Dabei ist zu-

nächst die Gesamtzahl der abgegebenen  Stimmen an Hand des 

Wählerverzeichnisses und der eingenommenen Wahlscheine 

festzustellen und mit der Zahl der in den Urnen befi ndlichen 

 Stimmzettel zu vergleichen. Danach wird die Zahl der gültigen 

 Stimmen und der auf jeden Wahlvorschlag entfallenen  Stimmen 

ermittelt. Ungültig sind  Stimmen, wenn der  Stimmzettel nicht 

amtlich hergestellt ist oder für einen anderen  Wahlbezirk gültig 

ist, wenn er keine Kennzeichnung enthält, den Willen des Wäh-

lers nicht zweifelsfrei erkennen lässt oder einen Zusatz bezie-

hungsweise Vorbehalt enthält. Über die Gültigkeit der  Stimmen 

entscheidet schließlich der  Wahlvorstand. Um  Wahlergebnisse 

auch nachträglich überprüfen zu können, werden alle  Stimm-

zettel nach der Auszählung verpackt, versiegelt und in den Kom-

munen  archiviert.

Für die  Briefwahl wird ein eigener Briefwahlvorstand einberufen. 

Schon vor dem  Wahltag öffnet er den Wahlbrief, prüft die Gültig-

keit der  Stimmabgabe und legt den Stimmzettelumschlag unge-

öffnet in die  Wahlurne des Wahlbezirks, der auf dem Wahlbrief 

bezeichnet ist. Ungültig ist die  Briefwahl, wenn der Wahlbrief 

nicht rechtzeitig eingegangen ist, dem Wahlbriefumschlag kein 

oder kein gültiger  Wahlschein beiliegt, kein Stimmzettelumschlag 

beigefügt ist, weder der Wahlbriefumschlag noch der Stimmzet-

telumschlag verschlossen ist, der Wahlbriefumschlag mehrere 

Stimmzettelumschläge, aber nicht eine gleiche Anzahl gültiger 

und mit der vorgeschriebenen Versicherung an Eides statt ver-

sehener Wahlscheine enthält, der Wähler die vorgeschriebene 

Versicherung nicht unterschrieben hat oder kein amtlicher 

Stimmzettelumschlag benutzt worden ist. Die Einsender zurück-

gewiesener Wahlbriefe werden nicht als Wähler gezählt, ihre 

 Stimmen gelten als nicht abgegeben. Die Feststellung des Brief-

wahlergebnisses im  Wahlbezirk wird vom  Wahlvorstand eines 

vom  Bürgermeister bestimmten Stimmbezirks vorgenommen. 

Die  Stimmen eines Wählers, der an der  Briefwahl teilgenommen 

hat, werden nicht dadurch ungültig, dass er vor oder am  Wahltag 

stirbt. Vor einem Wegzug aus dem  Wahlgebiet abgegebene 

 Stimmen sind allerdings ungültig. Dies gilt auch bei einem 

Wohnortwechsel innerhalb desselben Kreises für die Kreistags-

wahl.

Der  Wahlausschuss stellt schließlich fest, wie viele  Stimmen für 

die Bewerber in den Wahlbezirken und für die  Parteien und 

 Wählergruppen abgegeben worden und welche Bewerber in 

den Wahlbezirken und aus den Reservelisten gewählt sind. Der 

 Wahlausschuss ist zwar an die vom  Wahlvorstand getroffenen 

Entscheidungen gebunden, jedoch berechtigt, Rechenfehler zu 

korrigieren. Er gibt schließlich das offi zielle Endergebnis der 

 Kommunalwahl bekannt.

2.11 Kommunales  Wahlverhalten

2.11.1 Wahlverhalten bei Rats- und Kreistagswahlen

In der  Wahlforschung werden die Wahlen zu den nordrhein-

westfälischen Gemeinderäten und Kreistagen verstärkt als 

  Parteienwahl eingeschätzt. Demnach ist bei  Kommunalwahlen 

weitestgehend ein ähnliches  Wahlverhalten wie bei Bundes- 

 beziehungsweise Landtagswahlen zu konstatieren. Unterschied-

liche Ergebnisse zwischen lokalen und nationalen Wahlen kön-

nen in erster Linie auf die unterschiedlich hohe  Wahlbeteiligung 

bei Bundestags- und  Kommunalwahlen zurückgeführt werden, 

wie eine Studie für die niedersächsische Stadt  Osnabrück zeigte 

(Schmidt 2008). Hinzu kommt der starke  Parteienwettbewerb 

besonders in Nordrhein-Westfalen, der auf die kommunale 

 Ebene abstrahlt und dort weitergeführt wird (Eith 1997). Beson-

ders für die 1999er Wahl wurden ein hoher  Stammwähleranteil 

und ein starker Einfl uss der Parteiorientierung auf das  Wahlver-

halten beobacht (Bovermann 2002). Auch gingen viele  SPD-

Anhänger wegen Verärgerung über die  Bundesregierung nicht 

zur Wahl. Die 1999er Wahl gilt daher als „Denkzettelwahl“ für 
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die in  Berlin regierende  SPD. Sie deutete auch den Verlust der 

Regierungsverantwortung im  Landtag in  Düsseldorf sechs Jahre 

später bereits an.

Der Einfl uss der bundespolitischen Stimmungslage auf die  Kom-

munalwahlen könnte aber in Zukunft durch die stetig schwin-

dende feste  Parteiidentifi kation der Wähler zugunsten stärkerer 

lokaler Effekte weiter abnehmen. Teilweise lässt sich schon jetzt 

ein geringer Anteil an  Wechselwählern ausmachen, die aufgrund 

der unterschiedlichen  politischer  Kultur, des  Parteienangebots 

und der Gemeindegröße bei  Kommunalwahlen anders wählen 

als bei Landtags- oder Bundestagswahlen. Im Sinne des  indivi-

dualpsychologischen Erklärungsansatzes können somit auch 

 Themen und  Kandidaten für die  Wahlentscheidung von Bedeu-

tung sein (siehe Kapitel 6.2.2). Während die Rolle der  Kandi-

daten vor allem bei der  Direktwahl des Bürgermeisters eine 

 große Rolle spielt, sind  Themen nur insoweit wichtig für die per-

sonelle  Wahlentscheidung bei  Kommunalwahlen, wie es sie mit 

starker, über einzelne Stadtteile hinausgehender Bedeutung und 

Aufmerksamkeit auf der lokalen Ebene überhaupt gibt. Durch 

un terschiedliche Bedeutung in der lokalen politischen Kommuni-

kation kann dies daher von  Kommune zu  Kommune stark unter-

schiedlich ausgeprägt sein (Marcinkowski 2001).

Das kommunale  Wahlverhalten ist zudem durch eine ansteigen-

de  Nichtwahl gekennzeichnet. So ist seit der ersten  Kommunal-

wahl in Nordrhein-Westfalen 1946 die  Wahlbeteiligung konti-

nuierlich gesunken. Traditionell liegt die  Wahlbeteiligung bei 

 Kommunalwahlen deutlich hinter der von Bundestags- und 

Landtagswahlen zurück. Nur die Europawahlen müssen teil weise 

eine noch niedrigere  Wahlbeteiligung verzeichnen. Trotz der 

 Reformen im  Kommunalwahlrecht und des Absenkens des 

 Wahlalters hat sich an diesem Trend bislang nichts geändert. 

2004 wurde mit 54,4 Prozent sogar die schwächste  Wahlbetei-

ligung seit Ende des Zweiten Weltkriegs erreicht. Eine Fallstudie 

zur  Kommunalwahl 2004 in   Duisburg konnte beweisen, dass 

die  Nichtwahl als ein Refl ex des Verhaltens bei vergangenen 

Wahlen erklärt werden kann. Zudem war in   Duisburg der Anteil 

ehemaliger  SPD-Wähler unter den  Nichtwählern besonders 

hoch, was auf eine starke Demobilisierung der sozialdemokrati-

schen Anhängerschaft 2004 in   Duisburg aufgrund kommunaler 

Gegebenheiten hindeutet. Ferner zeigte die Studie, dass die 

Wahrscheinlichkeit, sich an einer  Kommunalwahl zu beteiligen, 

mit dem Interesse an  Kommunalpolitik, der Teilhabe am politi-

schen und sozialen Geschehen im Wohnort und mit dem Lebens - 

alter stetig ansteigt (Schmitt- Beck u.a. 2008).

Die politische Situation im mehrheitlich großstädtisch geprägten 

Nordrhein-Westfalen ist seit jeher vom Gegensatz Stadt versus 

Land geprägt. Dieser Unterschied lässt sich besonders stark auf 

der Ebene der  Ratswahlen erkennen, in der Kommunalwahlfor-

schung wird daher auch von den „zwei unterschiedlichen Welten 

der  Kommunalpolitik“ (Gehne 2008: 162) gesprochen: Partei-

dominanz, politisches Klima und  Wahlbeteiligung sind in Klein- 

und Großstädten des Landes gänzlich unterschiedlich. In den 

kleinen Städten der stark ländlich-katholisch geprägten Gebiete 

wird die  Kommunalpolitik von der  CDU dominiert und die  Wäh-

lergemeinschaften spielen eine ziemlich starke Rolle. Ein kom-

plett gegensätzliches Bild liegt in den mittleren und großen Städ-

ten des Landes vor. Hier gibt es keine eindeutige Dominanz 

einer Partei, im Rat liegen eher konkurrenzdemokratische Muster 

vor und es wird oftmals mit wechselnden Mehrheiten operiert. 

Trotz dieser Unterschiede lassen sich auch einige generelle 

Trends für nordrhein-westfälische  Kommunalwahlen konstatie-

ren. Durch die verschiedenen Stufen der Reform der  NRW-Ge-

meindeordnung (1994, 2007) hat sich mittlerweile eine eigen-

ständige, nordrhein-westfälische Variante des „Süddeutschen 

Ratsmodells“ herausgebildet. Die verschiedenen Reformstufen 

haben in den letzten Jahren zur Kommunalisierung und Frag-

mentierung des kommunalen  Parteiensystems geführt. Zudem 

ist durch die Einführung der  Direktwahl des Bürgermeisters die 

Bedeutung der  Ratswahlen gesunken. Ferner hat sich seit Be-

ginn der 1990er Jahre die Landkarte der nordrhein-westfälischen 

 Kommunalpolitik stark verändert: Die  SPD hat ihre historische 

Dominanz in vielen Großstädten des Landes verloren, während 

die  CDU durch stabile Ergebnisse in den ländlichen Gebieten 

mittlerweile die  Kommunalpolitik dominiert. 
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2.11.2  Wahlverhalten bei  Bürgermeisterwahlen

Zur Beschreibung des Wahlverhaltens bei  Bürgermeisterwahlen 

können für Nordrhein-Westfalen nur die Ergebnisse von 1999 

und 2004 herangezogen werden. Auffällig ist zunächst die große 

Bedeutung des Amtsbonus der  Kandidaten: 87 Prozent aller 

 Bürgermeister wurden 2004 wiedergewählt, in nur neun Pro-

zent aller Kommunen wurde ein Amtsinhaber abgewählt. 

Es besteht zudem ein direkter Zusammenhang zwischen der 

Größe der  Kommune und des Parteibuchs des Bürgermeisters. 

So gewannen 2004 in 55,6 Prozent der Städte unter 100.000 

Einwohnern  CDU- Kandidaten die Wahl. Die  SPD stellt hingegen 

in 53,6 Prozent der  Großstädte den  Bürgermeister (Gehne 

2008: 213). In  Gemeinden unter 50.000 Einwohnern ist der 

Anteil der  Bürgermeister von  Wählergruppen und von Einzelbe-

werbern mit 20 Prozent zudem deutlich höher als der Anteil der 

sozialdemokratischen  Bürgermeister mit nur 18 Prozent. Man 

kann auch einen Zusammenhang zwischen Größe der  Kom-

mune, Kandidatenangebot und Parteieneinfl uss erkennen: Je 

kleiner die  Kommune ist, desto konzentrierter ist das Kandida-

tenangebot. Oftmals treten nur  Kandidaten der beiden großen 

 Parteien oder teilweise sogar nur ein einzelner Kandidat an. So 

werden die Bürgerinnen und Bürger beispielsweise in einigen 

Kommunen  Südwestfalens wie in  Werl oder  Sundern 2009 vor-

aussichtlich keine Wahl haben: Gegen hoch favorisierte Amts-

inhaber, in erster Linie Bewerber der  CDU, fi nden sich keine 

Herausforderer. Je größer die Gemeinde indes ist, desto größer 

ist der Einfl uss der  Parteien auf die Bürgermeisterwahl und desto 

größer ist das Kandidatenangebot. So ist in Großstädten die Bür-

germeisterwahl mitunter sehr parteipolarisiert, wie das Beispiel 

der vorgezogenen Bürgermeisterwahl 2008 in  Düsseldorf zeigte 

(R siehe Infobox 11).  Einzelbewerber haben hier kaum eine 

Chance (Gehne 2008: 276).

Im Vergleich zu den  Ratswahlen war der Einfl uss der Parteiorien-

tierung auf das  Wahlverhalten bei  Bürgermeisterwahlen 1999 

eher gering. Die  Kandidatenorientierung wurde als stärkerer Ein-

fl ussfaktor ausgemacht. Dieser war wiederum von der Kandida-

tenkonstellation, dem taktischen und strategischen  Wahlverhal-

ten der Anhänger kleinerer  Parteien und dem Kandidatenprofi l 

abhängig. Hingegen konnte man nur einen niedrigen  Stamm-

wähleranteil beobachten, weswegen man die Bürgermeister-

wahl in Abgrenzung zu den  Ratswahlen eindeutig als  Personen-

wahl einstufen kann. So konnten sich bei einer Bürgerumfrage 

im Vorfeld der  Kommunalwahlen 1999 immerhin 74,4 Prozent 

der Befragten in vier nordrhein-westfälischen Fallstudienstädten 

(  Duisburg,  Essen,  Hünxe, Xanten) vorstellen, bei der Bürger-

meisterwahl einen  Kandidaten zu wählen, der nicht der Partei 

angehörte, die sie bei der Ratswahl wählen wollten (Bovermann 

2002: 159). Allerdings sind  Bürgermeisterwahlen nicht komplett 

losgelöst vom bundespolitischen Trend zu betrachten – ein ge-

ringer Einfl uss besteht trotzdem. 

Durch die beschlossene Entkoppelung von Rats- und  Bürger-

meisterwahlen, die in den meisten Kommunen des Landes aber 

erst zum Ende der kommenden  Wahlperiode 2014 erreicht 

wird, werden  Kommunalwahlen in Zukunft aus zwei komplett 

voneinander verschiedenen Wahlgängen bestehen: Die Rats-

wahl wird wie bisher tendenziell weiter eine reine  Parteienwahl 

bleiben. Bei  Bürgermeisterwahlen wird hingegen der Einfl uss der 

 Parteien weiter sinken und das individuelle Kandidatenprofi l die 

entscheidende Rolle spielen. Auch ist mit einer deutlich schwä-

cheren  Wahlbeteiligung als bei den  Ratswahlen zu rechnen. Es 

wird sich somit in Zukunft um extreme Personenwahlen han-

deln, die aber gleichzeitig auch Seismographen für übergeord-

nete, generelle politische Stimmungen sein können. Zudem 

wird die Debatte über weitere Reformen des Kommunalwahl-

rechts in der Landespolitik weitergehen. Die „verspätete“ Einfüh-

rung von „Kumulieren und Panaschieren“ ist somit auch in Nord-

rhein-Westfalen in Zukunft nicht auszuschließen.
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